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1. Mitteilungen

Geschéaftsordnung
Ratsprasident Dieter Klay: Das Wort wird nicht verlangt. Die Trak-
tandenliste ist in der vorliegenden Form genehmigt.



2. Sozialversicherungsbeitrage auf Sitzungsgelder

A. Kantonsratsgesetz (KRG)

B. Verordnung des Kantonsrates uber die Entschadigung seiner
Mitglieder und Fraktionen

Antrag der Geschéftsleitung vom 24. Oktober 2019

KR-Nr. 217b/2012

Ratsprasident Dieter Klay: Wir haben heute Morgen die Eintretens-De-
batte gefuhrt. Kantonsrat Hans-Peter Amrein halt fest, dass er einen
Nichteintretensantrag zu diesem Geschéaft gestellt habe. Es ist eine ge-
wisse Unsicherheit entstanden. Ich schlage lhnen vor, dass wir diese
Abstimmung Uber den Nichteintretensantrag nachholen. Ich mdéchte
hier ganz klar festhalten, dass, wenn jemand einen Nichteintretens-An-
trag stellt, klar und unmissverstandlich festgehalten werden muss, dass
ein Antrag auf Nichteintreten gestellt wird. Der Antrag darf nicht in
irgendeinem Nebensatz erfolgen.

Esther Guyer (Griine, Zurich): Entschuldigen Sie, aber es gibt in die-
sem Haus gewisse Regeln. Eine der Regel ist zum Bespiel: Wenn man
einen neuen Antrag stellt, dann hat man ihn schriftlich vorzulegen, da-
mit er besprochen werden kann. Das ist eine Regel, die gilt jetzt nicht
nur fir 179 Kantonsrate, sondern auch fiir Herrn Amrein; sie gilt fur
alle. Ich habe diesen Antrag, den Sie jetzt plotzlich hervorzaubern, nicht
gehort. Ich glaube aber, dass ich gut zugehort habe. So l4uft das nicht;
so lauft es beim besten Willen nicht. Er soll das ablehnen oder machen,
was er will, aber nicht jetzt plotzlich einen Antrag hervorzaubern.
Danke.

Hans-Peter Amrein (SVP, Kisnacht): Ich bin davon ausgegangen, dass
immer Eintreten oder Nichteintreten behandelt wird hier drin. Ich habe
Im Wortlaut gesagt: Aus all diesen Griinden bitte ich Sie, nicht auf die
Vorlage einzutreten, sie abzulehnen et cetera. Aber, Frau Guyer, schrift-
lich muss man es nicht machen. Das sollten Sie nach 20 Jahren im Rat
unterdessen auch wissen. Deshalb schlage ich doch vor, dass ich den
Rickkommensantrag mache, hoffentlich meine 20 Stimmen kriege.
Und dann kann man es so machen.

Ratsprasident Dieter Klay: Geméss Praxis gibt es bei Nichteintreten ei-
gentlich kein Riickkommen. Das haben wir auch im neuen Kantonsrats-
gesetz explizit so festgehalten. Ich bin aber bereit, den Antrag von



4

Hans-Peter Amrein anzunehmen. Ich stelle den Antrag der Geschafts-
leitung auf Eintreten dem Einzelantrag von Hans-Peter Amrein auf
Nichteintreten gegenuber.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst, mit 146 : 9 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
dem Antrag der Geschaftsleitung zuzustimmen und auf die Vorlage
einzutreten.

Detailberatung
A. Kantonsratsgesetz

Benno Scherer (GLP, Uster), Referent der Geschaftsleitung: Nach der
umfassenden Eintrittsdebatte und diesem Nichteintretensantrag méchte
ich ein paar Anmerkungen zu Details machen: Paragraf 10a und 10b
«Berufliche Vorsorge» sind unbestritten; sie sichern die Miliztauglich-
keit des parlamentarischen Mandats und verhindern — wir haben es
heute Morgen bereits gehért — mogliche Ausfalle der Altersvorsorge
von Ratsmitgliedern. Deshalb gilt der Beitrag auch nur fur Ratsmitglie-
der, die das Pensionsalter noch nicht erreicht haben. Das Beitragsver-
haltnis 60 Prozent Kanton und 40 Prozent Ratsmitglied ist unverander-
barer Bestandteil der von der BVK (Personalvorsorge des Kantons Zi-
rich) angebotenen Vorsorgelosungen fur Kantonsratsmitglieder.

Von besonderem Interesse ist Absatz 4 von Paragraf 10a: Er dient der
Festlegung der Eintrittsschwelle des bei der BVK versicherten Lohnes.
Versichert ist der Teil des anrechenbaren AHV-Lohnes, der Gber der
Eintrittsschwelle von derzeit 14220 Franken liegt. Als Berechnungs-
grundlage gilt der AHV-pflichtige Jahreslohn unter Einschluss der Sit-
zungsgelder, die ausdriicklich vorgesehen werden missen, weil Sit-
zungsgelder nach dem Vorsorgereglement sonst nicht miteinberechnet
warden.

Zudem werden in Paragraf 10b Ausnahmen geregelt, damit BVK-
versicherte und nicht BVK-versicherte Ratsmitgliedern gleichgestellt
sind. Es erhalten alle einen Vorsorgebeitrag, auch wenn sie sich als
Selbstédndigerwerbende nicht freiwillig bei der BVK versichern lassen
oder wenn sie die 14220 Franken nicht erreichen.

Ratsprasident Dieter Klay: Das Wort wird im Rat weiter nicht ge-
wnscht.

Titel und Ingress



Keine Bemerkungen; genehmigt.
I. Das Kantonsratsgesetz vom 25. Marz 2019 wird wie folgt gedndert:

Berufliche Vorsorge
a Grundsatz

§ 10a
Keine Bemerkungen; genehmigt.
§ 10b
Keine Bemerkungen; genehmigt.

B. Verordnung des Kantonsrates ber die Entschadigung seiner Mit-
glieder und Fraktionen

Benno Scherer (GLP, Uster), Referent der Geschéftsleitung: Nun kom-
men wir also zu Teil B, auch formell zu Teil B, den fiir die Ratsmitglie-
der und die Offentlichkeit interessanten Teil der Verordnung des Kan-
tonsrates Uber die Entschadigung seiner Mitglieder und Fraktionen,
dem Teil, den wir auch heute Morgen bereits intensiv diskutiert haben.
Die Geschaftsleitung legt einen konsolidierten Vorschlag vor. Es gibt
nur noch den einen Minderheitsantrag bezliglich der Grundentschadi-
gung. Alle weiteren Divergenzen konnten in intensiver Kommissions-
arbeit ausgerdumt werden. Es wurde erwahnt, dass die Hohe der Ent-
schadigung der Bedeutung des Amts entsprechen soll und weiterhin
nach dem Aufwandprinzip erfolgen soll, indem Sitzungsgelder ausbe-
zahlt werden. Die Grundentschadigung ist das Fundament der Entscha-
digung.

Die Geschaftsleitung ist der Ansicht, dass mit einer durchschnittlichen
Anzahl an Sitzungen diese Grundentschadigung etwa 60 Prozent aus-
machen soll. Es standen weitere Grundpauschalen zur Diskussion. Die
Mehrheit steht klar hinter der Grundpauschale von 12'000 Franken,
denn diese entspreche den «realistischen Opportunitatskosten» und
fangt Einnahmeausfalle bei Krankheit, Unfall, Militdrdienst oder Mut-
terschaft angemessen auf. Damit ist eine verwaltungsaufwendige indi-
viduelle Berechnung eines Entschédigungsausfalls nicht notwendig.
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In der Geschéftsleitung waren Antrage fir eine Entschadigung des Ent-
schadigungsausfalls bei langer Krankheit wie Schwangerschaft und Mi-
litdar lange in Diskussion. Alle Antrdge in diese Richtung wurden
schliesslich aber zugunsten einer alles abdeckenden Grundpauschale,
eben dieser 12°000 Franken, fallen gelassen und zuriickgezogen.

Bei durchschnittlich 74 Sitzungen pro Jahr erzielt ein Ratsmitglied mit
dem neuen Antrag eine Gesamtentschadigung von brutto 28280 Fran-
ken.

Die Minderheit beantragt 8400 Franken Grundentschadigung, auch das
bereits eine Verdoppelung des heutigen Pauschalabzugs samt Teue-
rungsausgleich. Die Minderheit sagt auch, dass mit dem Pensionskas-
senbeitritt eine weitere zusatzliche Leistung bereits eingefiihrt werde
und damit ein wesentliches Manko der aktuellen Entschadigungsrege-
lung ausgeglichen wird. Auch hier, basierend auf 74 Sitzungen, wirde
die Gesamtentschadigung dann 24'680 Franken ausmachen. Damit wiir-
den zwei Drittel durch Sitzungsgelder und ein Drittel durch die Pau-
schale abgedeckt werden, was die Minderheit als angemessen erachtet.

Titel und Ingress
Keine Bemerkungen; genehmigt.

I. Es wird eine Verordnung des Kantonsrates tiber die Entschadigung
seiner Mitglieder und Fraktionen erlassen.

Grundsatz
81
Keine Bemerkungen; genehmigt.

Entschadigung
a Grundentschadigung und Sitzungsgelder

§ 2 Abs. |

Minderheitsantrag von Martin Hibscher, Pierre Dalcher, Roman
Schmid und Urs Waser:

§ 2 'Die Kantonsratsmitglieder erhalten eine jahrliche Grundentsché-
digung von Fr. 8400.
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Hans-Peter Amrein (SVP, Kisnacht): Ich muss schon noch etwas zum
Referenten der Geschéftsleitung sagen. Und, vielleicht mdchte die
Presse dieses wunderschone Wort des Referenten der Geschéftsleitung
aufnehmen oder die Wortwendung «realistische Opportunitatskosten».
Also, wir Politiker haben realistische Opportunititskosten. Das haben
unsere lieben politischen VVorgéanger in den Ostblockstaaten von der No-
menklatur wahrscheinlich auch gesagt. Und das sagen auch sozialisti-
sche Aristokraten, realistische Opportunitatskosten.

Hanspeter Goldi, ich konnte dir folgen heute Morgen. Du hast als Ge-
meinderat 25'000 Franken Grundentschadigung, hattest vorher einen
verantwortungsvollen Job, hast den aufgegeben, weil wahrscheinlich
dein Arbeitgeber nicht bereit war, dir ein Teilzeitpensum zu geben. Da
verstehe ich dich. Aber, wo ich dich nicht verstehe, Hanspeter, ist dort,
wo es dann zu einer Entschadigung kommt, die weit, weit Uber dem
Median ist. Ich gehe auch mit deiner Mitrednerin einig, der Dentalhy-
gienikerin (gemeint ist Qéndresa Sadriu), dass sie fur ihre — Entschul-
digung, ich muss es so sagen, es ist nicht abschéatzig, Uberhaupt nicht,
sondern bewundernswert — ich gehe auch mit ihr einig, dass die Ent-
schadigung richtig sein soll, aber die Entschédigung ist jetzt ibermas-
sig. Und die Entschédigung ist in den Augen der Mehrheit der Bevol-
kerung Ubermassig. Und das werden Sie morgen hoéren. Und ich hoffe,
dass die Biirger ihre Parlamentarier anrufen und sie mit Mails beschies-
sen und sagen, so geht es nicht. Denn in der Gemeinde, Herr Lais (Ruedi
Lais), in deiner Gemeinde, liebe Kolleginnen und Kollegen, in euren
Gemeinden, da konnen die Leute darber abstimmen, sie konnen ab-
stimmen und hier kdnnen sie nicht abstimmen. Das ist nicht in Ordnung.
Und noch einmal: Ob 8400, 9600 oder 14'000 Franken, das ist nur noch
Detail. Es geht darum, dass unsere Chefs und unsere Chefinnen abstim-
men kénnen und sagen kénnen, wir wollen Berufspolitiker — und ich
zahle dich nicht zu den Berufspolitikern, Hanspeter, du hast ein ganzes
Leben im Arbeitsprozess gestanden, ich habe dich besucht, du hast ei-
nen sensationellen Job gemacht. Es geht nicht um das. Es darum, dass
wir generell keine Berufspolitiker wollen. Und der Kollege Siegrist
(Nicola Siegrist), der jetzt lacht, der soll ruhig noch etwas arbeiten in
seinem Leben und nicht Berufspolitiker werden. Deshalb bin ich der
Meinung, dass das tberhaupt nicht in Ordnung ist, was wir machen.
Jetzt habe ich gesprochen.

Robert Brunner (Grine, Steinmaur): Ich bin durchaus auch in Diskus-
sion mit Wahlerinnen und Wahlern. Da werde ich darauf angesprochen,
wie viel wir verdienen. Ich frage dann jeweils: Ja, was glaubst du, was



8

ich kassiere? Die Meinungen liegen immer etwa bei 60'000 bis 80'000
Franken. Wenn ich dann sage, wie viel ich tatsachlich verdiene, dann
werde ich ausgelacht.

Hans-Peter Amrein (SVP, Kisnacht) spricht zum zweiten Mal: Ich
wollte nichts mehr sagen, lieber Robi. Aber du verdienst das nicht fur
100 Prozent Arbeit, was du hier verdienst, sondern wir erhalten das als
Entschadigung — ich sehe das als Entschadigung an und nicht als Ver-
dienst. Wir erhalten das fiir etwa 20 Prozent hier sitzen. Jetzt gibt es
aber Leute, die arbeiten mehr, die arbeiten auch. Und Robert Brunner
ist einer von denen. Das ist so, oder? Aber zu sagen, 60'000, 70'000, das
ist ein Mehrfaches auf das Jahr gerechnet, wenn man bei einem 20 Pro-
zent Pensum des Hiersitzens ist. Es ist ein Mehrfaches davon. Das ist
nicht in Ordnung unserer Bevdlkerung gegendiber, dass sie nicht dazu
Stellung nehmen kann.

Markus Bischoff (AL, Zurich): Herr Amrein, Sie witen hier im Kan-
tonsrat, wie es Personen vorgeworfen wird, die angeblich im Strafvoll-
zug so witen. So fiihren Sie sich hier auf.

Ich bin jetzt schon 20 Jahre in diesem Raum; friiher am Mittwoch (Sit-
zungstag des Gemeinderates der Stadt Zurich) und heute am Montag.
Ich habe viele Leute kennen gelernt auch von der birgerlichen Rats-
seite, die auf das Sitzungsgeld angewiesen sind; die leben von diesem
Sitzungsgeld. Sie kdnnen nicht von Ihrem eigenen Biotop ausgehen, der
ganze Rat kénne das einfach so in der Freizeit quasi unentgeltlich ma-
chen. Ich weiss nicht, wie Sie zu Geld gekommen sind; das ist mir vollig
egal. Aber Sie konnten es sich leisten, vier Jahre, die ersten vier Jahre,
in denen ich im Rat war, waren Sie jeden Montag hier oben auf der
Triblne als Zuschauer. Ich habe immer gedacht, der kommt aus irgend-
einer Institution und braucht sozialen Halt. Ich bin aus allen Wolken
gefallen, als ich bemerkt habe, dass Sie fir die SVP kandidieren wollen.
(Heiterkeit) Sie konnten es sich leisten, vier Jahre jeden Montag da
oben zu sitzen und uns zuzuhdren. Das kénnen sich nicht alle Leute
leisten, Herr Amrein. Das mussen Sie sich einfach einmal hinter die
Ohren schreiben. Ihr Geld ist nicht unbedingt der Durchschnitt. Deshalb
Ist es auch unfair, wenn Sie mit Migros-Arbeiter et cetera vergleichen.
Sie missen zuerst einmal auf das eigene Portemonnaie schauen. Sie
konnen sich grossartige Wahlk&mpfe leisten im Bezirk. Ich mag Ihnen
das génnen, das ist wunderbar. Aber Ihr Bauchnabel ist nicht die Welt
von Zdrich.
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Martin Hibscher (SVP, Wiesendanger): Lieber Markus Bischoff, ich
wollte eigentlich nicht mehr sprechen, aber ich muss die Situation wie-
der ein bisschen versachlichen und nochmals sagen, worlber wir ei-
gentlich diskutieren. Wir diskutieren tber unseren Minderheitsantrag,
und unser Minderheitsantrag lautet: Jawohl, wir sehen, wir verstehen,
es braucht eine Anpassung, aber es braucht eine massvolle Anpassung,
und die massvolle Anpassung sehen wir nun mal bei unserem Minder-
heitsantrag und nicht bei 12'000 Franken Grundentschadigung. Dartber
stimmen wir ab und nicht Uber einzelne Verhaltnisse. Und ja, die Ent-
schadigung braucht es, aber wir sehen es nicht als eine Anstellung, son-
dern wir sehen es als Entschadigung fur unsere Arbeit in der Politik.
Und die soll gerecht entschadigt werden. Und wir diskutieren jetzt, was
gerecht ist. Und ja, wir sind der Meinung, wir dirften eigentlich unsere
eigene Entschédigung nicht selber festlegen, sondern es braucht jemand
— ja, wir haben verpasst im Kantonsratsgesetz, das einzubringen. Des-
halb haben wir es heute gemacht (mit der Einreichung einer parlamen-
tarischen Initiative). Genau gleich wie bei der Minder-Initiative (Volks-
initiative «Gegen die Abzockerei», eingereicht von Thomas Minder),
die wurde ja nicht in der Revision des Aktienrechts integriert, sondern
auch separat behandelt. Und dann machen wir es eben jetzt auch sepa-
rat. Und ja, wir stimmen dieser Erh6hung zu, aber mit Mass, mit diesen
8100 Franken. Herzlichen Dank.

Abstimmung

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Martin
Hubscher gegentibergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 120 :
49 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zu-
zustimmen.

§ 2 Abs. 2

Keine Bemerkungen; genehmigt.

§ 2 Abs. 3

Keine Bemerkungen; genehmigt.

§ 2 Abs. 4

Keine Bemerkungen; genehmigt.
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b. Prasidiumszulagen

§3

Keine Bemerkungen; genehmigt.
c. weitere Entschadigungen

84

Keine Bemerkungen; genehmigt.
Mandatsauslagen

85

Benno Scherer (GLP, Uster), Referent der Geschaftsleitung: Ich
mdchte mich kurz zu den Mandatsauslagen dussern, weil hier eine deut-
liche Anpassung erfolgt. Der Begriff «Mandatsauslagen» entspricht
dem steuerlichen Begriff «Berufsauslagen». Wir sprechen aber bewusst
nicht von Berufsauslagen, weil der Kantonsrat ein Milizparlament ist.
Heute werden fiir Sacheinlagen 2800 Franken entschédigt, die Berech-
nungen ergeben aber einen explizit hoheren Wert. Die neue Pauschale
von 8100 Franken rechnet sich aus Mahlzeitenentschadigungen, Sach-
auslagen, Blromaterial, Computer, Drucker, Kosten fur individuelle In-
formationsbeschaffung sowie weitere Berufsauslagen und Représenta-
tionsspesen. Mit diesen 8100 Franken entspricht sie aber auch gerade
der heutigen pauschalen, steuerbefreiten Auslage.

Fahrtenentschadigung

§6

Keine Bemerkungen; genehmigt.
Fraktionsentschadigung

§7

Benno Scherer (GLP, Uster), Referent der Geschaftsleitung: Die Frak-
tionen sind, wie wir im Kantonsratsgesetz festgehalten haben, Organe
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des Kantonsrates. Die Fraktionen haben eine vorstrukturierende Funk-
tion fur den Meinungsbildungsprozess, und sie erhalten einen Beitrag
fur ihre Aufwendungen. 43'000 Franken Grundbeitrag und 3000 Fran-
ken pro Fraktionsmitglied. Auch hier konnte sich die Geschéaftsleitung
auf einen Antrag einigen und die weiteren Minderheitsantrage, die mal
im Raum standen, wurden fallen gelassen.

Berufliche Vorsorge
a. Zustandigkeit

§8

Keine Bemerkungen; genehmigt.
b. Vorsorgebeitrag

§9

Keine Bemerkungen; genehmigt.
Auszahlungsmodalitaten

8§10

Keine Bemerkungen; genehmigt.
Teuerungsausgleich

§11

Keine Bemerkungen; genehmigt.
Verfahren

§12

Keine Bemerkungen; genehmigt.
Ratsprasident Dieter Klay: Somit ist die VVorlage materiell durchbera-

ten. Das Geschéft geht an die Redaktionskommission. Die Redaktions-
lesung findet in zirka vier Wochen oder spater statt. Dann befinden wir
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auch Uber romisch 11, 111, IV und V von Teil A Kantonsratsgesetz und
uber romisch 1, 111, IV und V von Teil B Verordnung des Kantonsrates
uber die Entschadigung seiner Mitglieder und Fraktionen.

Das Geschaft ist fur heute erledigt.

3. Burgerrecht, Erh6hung Sprachkompetenzen

Parlamentarische Initiative Ulrich Pfister (SVP, Egg), Stefan Schmid
(SVP, Niederglatt) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom 25. Juni
2018

KR-Nr. 191/2018

Die parlamentarische Initiative hat folgenden Wortlaut:
821 des Gesetzes Uber das Birgerrecht vom 6. Juni 1926 wird mit einem
neuen Absatz erganzt:

Abs. x (neu)

Die Bewerberin oder der Bewerber muss in einer Landessprache miind-
liche Sprachkompetenzen mindestens auf Referenzniveau B2 und
schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf Referenzniveau B1 des
in Europa allgemein anerkannten Referenzrahmens fiir Sprachen nach-
weisen.

Begriindung:

Die Eidgendssische Birgerrechtsverordnung vom 17. Juni 2016 (SR
141.01) schreibt in 86, Ziff.1 mindestens eine mindliche Sprachkom-
petenz auf dem Referenzniveau B1 vor. Hierbei handelt es sich um eine
Mindestanforderung, welche durch die Kantone verscharft werden
kann.

Es ist unbestritten, dass die sprachliche Verstandigung der Schiiissel zur
erfolgreichen Integration ist, und man nur Gber die Sprache vollstdndig
integriert werden kann.

Mit dem Erwerb des Schweizerischen Burgerrechts wird auch das
Stimm- und Wahlrecht verliehen. Das Stimm- und Wahlrecht gibt je-
dem Birger Moglichkeiten bei der Mitgestaltung der Gesellschaft, wie
es in keinem anderen Land dieser Erde so umfassend mdglich ist.
Entgegen der MOglichkeiten in anderen L&ndern, periodisch die politi-
schen Vertreter anlasslich von Wahlen bestimmen zu kdnnen, wird der
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Schweizer Birger regelmaéssig bei Sachabstimmungen gefordert, teil-
weise komplexe Themen und Zusammenhénge zu verstehen. Dies er-
fordert gute Kenntnisse der Sprache, um sich tberhaupt eine Meinung
bilden und an unserer Demokratie partizipieren zu kdnnen.

Gemass anerkanntem Referenzrahmen kann sich eine Person mit miind-
licher Kompetenzstufe B2 spontan und fliessend verstandigen, so dass
ein normales Gesprach in der Landessprache Kundigen ohne grélere
Anstrengung auf beiden Seiten gut moglich ist.

Gemass anerkanntem Referenzrahmen kann eine Person mit schriftli-
cher Kompetenzstufe B1 die Hauptinformationen verstehen, wenn klare
Standardsprache verwendet wird, und es um vertraute Dinge aus Arbeit,
Schule, Freizeit usw. geht.

Wir erachten diese Sprachkompetenz als Beweis einer erfolgreichen In-
tegration sowie als Grundlage, sich in unserem Land am Gesellschafts-
leben zu beteiligen und den wirtschaftlichen Erhalt auch in Zukunft si-
cherzustellen. Es ist deshalb unabdingbar, im Einbirgerungsverfahren
mindestens die hier geforderte Sprachkompetenz vorauszusetzen.

Ulrich Pfister (SVP, Egg): In der Begriindung der am 23. August 2017
erlassenen kantonalen Burgerrechtsverordnung wird irrefiihrend argu-
mentiert, die im Bundesrecht festgelegten Anforderungen seien ab-
schliessend. Die grundlegende Haltung zu den in der kantonalen Biir-
gerrechtsverordnung vorgegebenen Mindestanforderungen an einbir-
gerungswillige Ausléanderinnen und Auslander habe ich eingangs der Pl
«Wohnsitzfristen» erdrtert (KR-Nr. 190/2018). Ich verschone Sie hier
davon, diese nochmals vorzutragen. Was bleibt: Es ist und war mit die-
sem Birgerrechtsgesetz nicht das Ziel, die Anzahl der Einblrgerungen
zu erhéhen. Eingebirgert soll werden, wer integriert ist und sich grund-
legend an unseren Werten orientiert.

Nun zu den Argumenten zur Erh6hung der Sprachkompetenzen: Die
Sprachkenntnisse werden nach dem anerkannten européischen Refe-
renzrahmen erhoben. Gemass Bundesvorgabe wird beim Sprechen das
Niveau B1 und beim Schreiben das Niveau A2 verlangt. Was heisst dies
nun in der Praxis? B1 Sprechen Definition: «Kann die Hauptpunkte ver-
stehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit und so weiter geht. Kann
die meisten Situationen bewéltigen, denen man auf Reisen im Sprach-
gebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhangend Uber ver-
traute Themen und personliche Interessengebiete dussern. Kann tber
Erfahrungen und Ereignisse berichten, Traume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben und zu Planen und Ansichten kurze Begrindungen oder
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Erklarungen geben.» Soweit die Definition. Was heisst das konkret? Sie
konnen sich auf ihrer Reise verstandigen, sie bewéltigen den Ferienall-
tag, konnen sich aber mit Muttersprachlern nur rudimentar unterhalten.
Dieses Niveau reicht klar aus fir Kurzaufenthalte in einer anderen
Sprachregion. Reicht dies aber aus, um sich in einem Land niederzulas-
sen und sich am gesellschaftlichen und politischen Leben zu beteiligen?
Klar nein. Mit dem Birgerrecht erhalten sie umfassende Rechte. Sie
sollen sich als Burgerin oder Biirger am politischen System der Schweiz
beteiligen. Dazu mussen sie dies aber sprachlich verstehen.

In der Stellungnahme des Regierungsrates zur Anderung der Birger-
rechtsverordnung vom 11. Juni 2014 halt der Regierungsrat fest: «Die
einburgerungswilligen Personen sollen in der Lage sein, Abstimmungs-
vorlagen zu verstehen und sich die fur die Meinungsbildung notwendi-
gen Informationen aus den Medien, den Abstimmungsunterlagen oder
Im Gesprach zu beschaffen.» Soweit die Stellungnahme der Regierung.
Mit dem geforderten Niveau B2 sind wir diesen Anforderungen schon
naher. Dort heisst es: «Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu kon-
kreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezial-
gebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flieRend ver-
standigen, dass ein normales Gespréach mit Muttersprachlern ohne gros-
sere Anstrengung auf beiden Seiten gut mdéglich ist. Kann sich zu einem
breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdriicken, einen Stand-
punkt zu einer aktuellen Frage erlautern und die Vor- und Nachteile
verschiedener Mdéglichkeiten angeben.» Entgegen der Mdglichkeiten in
anderen L&ndern, periodisch die politischen Vertreter anlésslich von
Wabhlen bestimmen zu kdnnen, wird der Schweizer Birger regelmassig
bei Sachabstimmungen gefordert, teilweise komplexe Themen und Zu-
sammenhénge zu verstehen. Dies erfordert gute Kenntnisse der Spra-
che, um sich Giberhaupt eine Meinung bilden und an unserer Demokratie
partizipieren zu konnen. Gemass anerkanntem Referenzrahmen kann
sich eine Person mit mindlicher Kompetenzstufe B2 spontan und flies-
send verstandigen, so dass ein normales Gesprach in der Landessprache
mit Kundigen ohne gréRRere Anstrengung auf beiden Seiten gut moglich
Ist.

Oft wird bei anstehenden Abstimmungen reklamiert, dass die Unterla-
gen fir den Normalbirger nur schwer verstandlich seien. Hier sind wir
mit dem Niveau B2 sicher naher daran als mit dem Niveau B1. Es wird
nicht verlangt und auch nicht erwartet, dass das sprachliche Niveau ei-
nes Muttersprachlers erreicht wird. Wir verlangen aber, dass sich die
einblrgerungswillige Auslanderin oder der Auslander in den meisten
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gesellschaftlichen Belangen in der hier gesprochenen Sprache zurecht-
findet. Es sollen auch die meisten Behtrdengange normal und ohne
Dolmetscher mdglich sein. Es darf nicht sein, wie in der Vergangenheit
oftmals vorgekommen, dass fur normale Behdrdenkontakte — auch fur
bereits Eingebirgerte — ein Dolmetscher benétigt wird. Mit der Erho-
hung der Sprachkompetenz werden alle Gruppen der einblrgerungswil-
ligen Personen erfasst, so die der Hilfsarbeiter, aber auch die der Ka-
dermitarbeiter von internationalen Firmen.

Ich bitte Sie, diese parlamentarische Initiative zu unterstitzen.

Isabel Bartal (SP, Zurich): Ich leite eine Sprachschule fiir Erwachsene,
die Sprachen und vor allem Deutsch fur Fremdsprachige unterrichtet.
Ihr Anliegen ist gut, sehr gut fiir mein Geschaft. Dennoch muss ich als
Fachperson dieses Anliegen ablehnen.

Nicht jeder, der schon einmal Fieber hatte, ist ein Gesundheitsexperte.
Nur weil jeder hier Deutsch spricht, hat man oder frau noch keine
Sprachexpertise. Was ist genau B2? Was bedeutet B2 beim Sprechen,
beim Horverstehen? Oder was bedeutet B2 in der schriftlichen Produk-
tion oder Rezeption? Die «Kann»-Beschreibungen des gemeinsamen
europdischen Referenzrahmens fur Sprachen, das sogenannte GER,
werden oft willkirlich benutzt, dabei richten sie sich an ein Fachpubli-
kum und kénnen weder ad hoc verstanden noch von jedem interpretiert
werden.

Ich muss jetzt etwas ausholen: Bundesrat Blocher (Christoph Blocher)
beschloss im Jahr 2007 ein Rahmencurriculum fir die sprachliche FoOr-
derung und Forderung von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz
entwickeln zu lassen. Ich wurde vom SEM (Staatssekretariat flr Mig-
ration) mit der Gesamtleitung dieser Entwicklung beauftragt. Wahrend
der letzten zehn Jahren arbeiteten Sprachexperten und Expertinnen in
allen vier Landesteilen daran. Sie priften LOosungen zwischen dem
Wiinschbaren und dem Mdglichen. Die Entwicklung von Curricula und
Tests geschah in Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachpersonen aus
Offentlichen und privaten Institutionen der Schweiz und unter Einbezug
des Europarats. Heute verfugt die Schweiz (ber ein geeichtes System
fiir das Erlernen der Landessprachen und das Priifen von sprachlichen
Kompetenzen im Integrationsbereich. Es wurden spezifische Lernin-
halte und eine Sprachprifung fir die Einblrgerung und den Aufenthalt
bis zum Niveau B1 entwickelt. Die Prifung des Staatssekretariats flr
Migration ist landesweit einheitlich und anerkannt. Ebenfalls an diese
Entwicklung knipft der kantonale Zircher Test fir die Einblrgerung
an — das KDE (Kantonaler Deutschtest im Einbirgerungsverfahren).
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Und dann kommen Sie und sagen, darf es «no es bitzeli meh si»? Das
festgesetzte Niveau im Bundesrecht von mindestens B1 mundlich und
A2.2 schriftlich mag fiir die einen zu hoch, fir Sie zu tief sein, aber es
Ist grundsétzlich ein sinnvolles Niveau; sinnvoll heisst hier realistisch:
Das Goethe-Institut (deutsches Institut zur Forderung der deutschen
Sprache) hat den Spracherwerb von Migranten und Migrantinnen in
Deutschland genauestens untersucht. VVon dort weiss man, dass Men-
schen mit geringer Schulbildung bis 1200 Lektionen brauchen, um B1
abzuschliessen. 1200 Lektionen bedeuten einen intensiven Deutschkurs
wéhrend zirka vier Jahren zu besuchen. Und B2 ist nicht «es bitzeli
meh», es ist exponentiell viel mehr. Wie ist das zu leisten fr Personen,
die erwerbstatig sind, die eine Familie und Kinderbetreuungspflichten
haben? Wie kann man das leisten? Sagen sie es mir.

Der Bund hat das Niveau so festgesetzt, dass zwar Sprachkenntnisse
gefordert sind, aber bildungsprivilegierte Menschen nicht beglnstigt
werden. Immerhin sollte bei der Einbirgerung das Gebot der Gleichbe-
handlung der Kandidierenden gewahrleitet werden.

Ubrigens: Wenn unsere Schiilerschaft das Gymnasium mit der Matur
abschliesst, hat sie in der Regel in der 1. Fremdsprache B2 erreicht,
diejenige, die die Sekundarschule machen — wenn sie gut sind — B1.
Studien zeigen ebenfalls, dass es bei geburtigen Schweizerinnen und
Schweizern viele gibt, die leider im Deutsch schriftlich nicht mehr als
A2-Niveau erreichen.

Sie verlangen B2, dabei kdnnten sie genauso gut sagen, dass sie nicht
wollen, dass sich einfache Angestellte, Bauarbeiter, Personen aus der
Landwirtschaft, Verkauferinnen und alle, die in ithrem Heimatland
keine Sek Il absolviert haben, einblrgern kdnnen; Sie mdchten nicht,
dass sich diese Leute einburgern.

Dieser Vorstoss richtet sich gegen bildungsschwachere Menschen und
ist eine krasse Verletzung der Chancengleichheit. Wir lehnen ihn vehe-
ment ab.

Michael Biber (FDP, Bachenbiilach): Ich versuche mich kurz zu hal-
ten. Fiir die FDP ist klar: Der Spracherwerb ist eine wichtige Grundlage
fiir eine gelungene Integration und damit dann eben auch die Verlei-
hung des Biirgerrechts. Die Minimalanforderungen an die Sprachkom-
petenz sind in der eidgendssischen Biirgerrechtsverordnung geregelt.
Diese decken sich im Moment mit dem kantonalen Recht. Und ich ver-
zichte jetzt darauf, Thnen nochmals zu erkldren, was das genau bedeutet.
Ich komme zum Punkt: Wir erachten diese Vorschriften zum Sprach-
nachweise, wie sie heute gelten, als addquat und sehen keinen Grund,
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diese zu verschirfen. Wir sehen deshalb keinen Grund, weil wir davon
ausgehen, dass dieses Niveau konsequent auch eingefordert wird. Des-
halb sehen wir keinen Grund, die parlamentarische Initiative vorlaufig
zu unterstiitzen.

Sonja Gehrig (GLP, Urdorf): Es geht hier um den zweiten Vorstoss aus
dem Vierer-Paket zum Thema «Einblirgerungen» und «Voraussetzun-
gen fiir eine allfillige Einbiirgerungy. Diese Vorstosse setzen nebenbei
bei den Sprachkompetenzen an.

Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Entsprechend wichtig ist
die Sprache in unserem Alltag. Und Integration bedeutet nichts anderes
als die Fahigkeit, am Alltag teilzunehmen oder teilnehmen zu konnen.
Es ist daher korrekt und sinnvoll, bei Einbiirgerungswilligen zu priifen,
wie es um die sprachliche Kompetenz steht. Wir als Schweiz diirfen
durchaus einfordern, dass grundlegende Fahigkeiten vorhanden sind,
sollten aber die Messlatte nicht zu hoch ansetzen. Es geht um die Ein-
gliederung in den Alltag, nicht um die Ausbildung von Journalisten,
Autoren oder anderen Sprachartisten.

Die Mehrheit der Fraktion ist klar der Meinung, dass der Vorschlag
iiber das Ziel der Integration hinausgeht. Wir — und das beinhaltet auch
die Mitglieder von Gemeinde-Exekutiven, die sich konkret mit Einbiir-
gerungen beschiftigen wie beispielsweise Jorg Méader (Altkantonsrat
und Stadtrat von Opfikon), der neue Nationalrat auf der Tribiline — sehen
die aktuellen Voraussetzungen als massvoll an.

Eine Minderheit hingegen sieht durchaus einen Diskussionsbedarf. Ins-
besondere ist das aktuell geforderte Niveau nicht ausreichend, um poli-
tische Inhalte zu verstehen. Zu den neuen Rechten eines Eingeblirgerten
gehort aber auch das Recht, an Sachabstimmungen teilzunehmen. Der
Minderheit geht es dabei aber primédr um das Hor- und Leseverstdandnis;
es geht darum, dass man Informationen aufnehmen kann und nicht da-
rum, dass man ausfiihrliche Essays und Berichte schreibt.

Ebenfalls anzumerken ist, dass der Schritt vom aktuellen Niveau zum
nichsthoheren sehr gross ist. Liest man die entsprechenden Kriterien,
kippt es von «kann einen Kaffee bestellen» zu «kann einen Essay ver-
fassen». Wenn also angepasst wird, dann miisste das zwingend in einer
Art Zwischenstufe geschehen.

Thomas Forrer (Griine, Erlenbach): Die Hiirden fiir die Einbiirgerung
sind in unserem Kanton hoch, sie sind hoch genug, zu hoch. Es gibt
keinen Grund, strengere Regeln und strengere Sprachtests einzufiihren.
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2015 hat der Bundesrat das heute verlangte Sprachniveau damit begriin-
det, dass eine einblirgerungswillige Person «sich im Alltag angemessen
verstdndigen konnen muss und in der Lage sein soll, ithre politischen
Rechte auszuiibeny». Das muss uns geniigen. Sie konnen jetzt nicht ein-
fach behaupten, das sei nicht so. Wenn der Bundesrat das gepriift hat,
gehe ich davon aus, dass das seine Richtigkeit hat, und wer mehr will,
schiesst iibers Ziel hinaus. Das Referenzniveau B2 miindlich, das diese
PT hier verlangt, bedeutet, dass man sich spontan und fliessend verstén-
digen kann, sodass ein normales Gesprach mit Muttersprachlern ohne
Anstrengung gut moglich ist. Denken Sie einfach zunichst einmal da-
ran, dass wir in unserem Kanton in einer zweisprachigen Gesellschaft
leben, in der «Ziiridiitsch» gesprochen und Hochdeutsch geschrieben
wird. Das erschwert bereits schon mal den Erwerb der Landessprache
in diesen Breitengraden enorm.

Interessant ist auch: Ich mochte auf einen Artikel im «Tagi» (Tagesan-
zeiger) vom 7. Juni 2019 hinweisen mit dem Titel «Sprachnachweis er-
ziirnt Schweizer Arztey, Untertitel «Ein neues Gesetz soll auf Bundes-
ebene verhindern, dass auslindische Arzte mit ungeniigenden Sprach-
kenntnissen zugelassen werden». Jetzt zeigt sich, dass vor allem Ein-
heimische davon betroffen sind. Es ist dann nicht zu dieser Verschar-
fung gekommen, damit auch Tessiner Arzte in Ziirich mit dem Refe-
renzniveau B1 ihre Praxis fiihren. Und Sie behaupten, man konne nicht
mit dem Referenzniveau B1 eine Praxis im Kanton Ziirich fithren. Und
Sie behaupten, mit dem Referenzniveau B1 konne man nicht abstim-
men gehen. Das beisst sich irgendwie ein bisschen.

Eine Erhohung des Referenzniveaus wiirde ndmlich zunéchst diejeni-
gen treffen, die sich aufgrund von Heirat im erleichterten Verfahren
einbiirgern konnen — Ehepartnerinnen und Ehepartner von Schweize-
rinnen und Schweizern. Diese konnen sich nach fiinf Jahren Aufenthalt
oder drei Jahren Ehe fiir die erleichterte Einbiirgerung bewerben. Sie
konnen das, weil sie im gemeinsamen Haushalt mit einer Schweizerin
oder einem Schweizer beste Integrationsvoraussetzungen haben. Und
sie konnen sich, wenn es um die Ausiibung von politischen Rechten
geht, auch mit ihrer Lebenspartnerin oder ihrem Lebenspartner direkt
iiber die Politik verstindigen. Es gibt also keinen Grund, da die
Schraube bei der Einbilirgerung noch weiter anzuziehen, auch wenn
man davon ausgeht, dass jemand unter Umstidnden nach fiinf Jahren in
diesem Land noch nicht das Referenzniveau B2 erreicht hat, wie Sie es
erwarten.
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Integrationspolitik bedeutet fiir uns Griine, dass man Zugewanderte bei
ithrer Beteiligung an unserer Gesellschaft unterstiitzt und dass man sig-
nalisiert, dass ihr Beitrag zur Vielfalt und Bereicherung in unserer Ge-
sellschaft auch erwiinscht ist. Die vorliegende PI tut genau das Gegen-
teil. Sie signalisiert, dass man es lieber nicht mochte. Da konnen wir
nicht mitgehen. Wir lehnen es ab. Danke.

Walter Meier (EVP, Uster): Was man bei der Einreichung der vier Pl
zum Biirgerrecht vielleicht noch nicht gewusst hat: Aufgrund der An-
derungen auf Bundesebene werden die kantonalen Bedingungen zur Er-
langung des Burgerrechts tberarbeitet. Die Vernehmlassung ist seit ein
paar Wochen abgeschlossen.

Es erscheint uns deshalb nicht sinnvoll, die Pl zu tGberweisen und die
Thematik Birgerrecht zweimal kurz hintereinander zu beraten. Falls
die diversen PI Gberwiesen werden, raten wir der vorberatenden Kom-
mission, die Beratung erst aufzunehmen, wenn die Regierungsvorlage
in der Kommission ebenfalls zur Beratung vorliegt. Aber selbst wenn
die PI nicht Gberwiesen werden sollten, gibt es sicher SVP-Vertreter in
der Kommission, welche das Thema, respektive die Themen wachhal-
ten werden.

Die EVP (berweist diese Pl deshalb nicht vorlaufig. Das gilt im Sinne
der Ratseffizienz auch die weiteren Pl zum Birgerrecht. Grundsatzlich
halten wir die aktuellen Einbilrgerungsvoraussetzungen fiir adaquat.
Wir wollen diese weder hinab- noch hinaufsetzen.

Laura Huonker (AL, Ziirich): Das Postulat fordert die Anhebung des
Sprachniveaus von Bl auf B2. Was stimmt: Man kann in der Schweiz
ohne Sprachkenntnisse sehr gut leben. Das ist wohl wahr, aber das Pos-
tulat trifft vor allem Frauen, die mehrheitlich ein Leben als Hausfrau
und Mutter zu Hause verbringen. Und wie wir alle wissen — und es
wurde bereits von den Postulanten selbst erwdhnt —: Integration findet
eben im Alltag statt, die Sprachintegration findet nicht im Wohnzimmer
statt. Kliiger wire es daher aus unserer Sicht, ernsthaft mit dem «Basler
Modell» in die Diskussion zu gehen, das die friihkindliche Sprachfor-
derung vorsieht, anstatt auf Verscharfungen zu setzen, denn mit einer
frithkindlichen Forderung wiirden sich die ausgleichenden Massnah-
men in einer Gesellschaft wirklich integrierend auswirken, weil sich da-
bei die inldndische und auslédndische Bevolkerung angleichen konnte.
Aus diesen Griinden wird die Alternative Liste, AL, das Postulat nicht
tiberweisen.
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Hans Egli (EDU, Steinmaur): Auf linker Seite, das haben wir gehort,
wurde kolportiert, die Messlatte darf nicht zu hoch gelegt werden. Ich
frage Sie: Kompetenzstufe 2 bedeutet ja, sich spontan und fliessend zu
verstdndigen. Da frage ich mich dann schon, ist da wirklich die Mess-
latte zu hoch gelegt? Es ist nicht so. Es ist so, dass wir jetzt eine sehr
tiefe Messlatte haben. B1 bedeutet, Hauptinformationen zu verstehen,
und das geniigt unserer Ansicht nach nicht. Die Realitit, die Praxis
zeigt, dass man sich problemlos einbiirgern kann, ohne sachliche Zu-
sammenhénge differenziert zu verstehen. Es ist zentral, auch fiir die so-
ziale Integration, dass man Sprachkompetenz hat. Es ist unbestritten,
der zentrale Schliissel, dass man sich erfolgreich integrieren kann, die
Sprachkompetenz ist der Beweis, aber auch der Beleg dafiir, dass man
die Voraussetzungen mitbringt, um sich einbiirgern zu lassen. Dass man
sich eben auch im gesellschaftlichen Leben einbringen kann, dass man
sich integrieren kann im Elternrat und so weiter. Das sind doch zentrale
Voraussetzungen, die erst eine Einbiirgerung auch wertvoll macht, und
in der Praxis eben dann auch eine Umsetzung stattfindet, wie es an und
fiir sich angedacht war. Ich mochte hier nochmals betonen, ohne
Sprachkompetenz ist auch eine berufliche Integration fast nicht mog-
lich. Nur das alleine wére schon Grund genug, dass man diese PI unter-
stiitzt. Sprachkompetenz bedeutet Chancengleichheit, bedeutet gute be-
rufliche Perspektive. Wir reden immer von Chancengleichheit. Wenn
es um Sprachkompetenz geht, dann interessiert das die Mehrheit hier
drin nicht. Das ist ein Fehlentscheid. Diesen Fehlentscheid wird die
EDU-SVP-Fraktion ganz sicher nicht fillen. Wir sind der Meinung, die
Realitdt zeigt es. Es gibt sehr viele Leute, die eingebiirgert sind, die zu
wenig Sprachkompetenz haben. Das sollte nicht stattfinden. Diese
Leute sollten ihre Sprachkompetenz gentigend ausweiten konnen, und
dann den Schritt der Einbiirgerung vollziehen. Darum bitte ich Sie, die-
ser PI zuzustimmen. Danke.

Abstimmung

Fiir die vorliufige Unterstiitzung der parlamentarischen Initiative
stimmen 48 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen
nicht erreicht. Die parlamentarische Initiative ist abgelehnt.

Das Geschaft ist erledigt.
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4. Bedingungsloser Abzug der Verpflegungsmehrkosten
Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Ruth
Ackermann (CVP, Zirich) und Alex Gantner (FDP, Maur) vom 25. Juni
2018

KR-Nr. 192/2018

Die parlamentarische Initiative hat folgenden Wortlaut: Das Steuerge-
setz wird wie folgt gedndert:

8 26, Absatz 2
Neuer Satz am Schluss: Im Falle von Abs. 1 lit. b bestehen keine ein-
schrankenden Bedingungen fiir den Pauschalabzug.

Begriindung:

Das Steuergesetz (StG) legt in 8 26 Absatz 1 lit b fest, dass bei unselb-
standiger Erwerbstatigkeit als Berufskosten die notwendigen Mehrkos-
ten fir Verpflegung ausserhalb der Wohnstatte und bei Schichtarbeit
abgezogen werden. Gemass Absatz 2 legt die Finanzdirektion die Pau-
schalsétze fest. Trotzdem scheint fur die kommunalen Steuerdmter ein
grosser Interpretationsspielraum zu bestehen, um den Abzug bei den
Steuerpflichtigen in Frage zu stellen und entsprechend zu streichen. Das
ist nicht kundenfreundlich und befeuert die Biirokratie auf einem Ne-
benschauplatz. Die Pauschalsatze sollen kiinftig auch auf Gesetzesstufe
unmissverstandlich an keine Bedingungen geknipft werden.

Das Steuerrekursgericht hat mit Urteil ST.2017.242 vom 15. Februar
2018 dem Steueramt einen Steilpass gegeben, die bisherige Praxis aus
der zweiten Halfte des letzten Jahrhunderts zu hinterfragen. Tatsdchlich
haben sich Uber die Zeit verschiedene Parameter betreffend Wohnort,
Arbeitsort, Arbeitszeiten, Pendlerzeiten, Verpflegungsgewohnheiten
Uber den Tagesverlauf teilweise radikal veréndert. Im Weiteren scheint
die heutige Praxis, wie in der Wegleitung zur Steuererklarung 2017 auf
Seite 17 umschrieben, einen erheblichen Interpretationsspielraum bei
den kommunalen Steueramtern zuzulassen. Detaillierte Auskinfte von
der steuerpflichtigen Person betreffend der Dauer der Arbeitspause
(Uber Mittag), der Dauer des Pendelns Gber Mittag mit dem schnellst-
maoglichen Verkehrsmittel (allenfalls auch zu Fuss), der Zeit fir die Zu-
bereitung und den (gemutlichen) Verzehr der Mahlzeit werden als Be-
lege eingefordert, um eine allfallige Abzugsberechtigung festzustellen.
Diese biirokratischen Abklarungen und Prozesse sind, auch bei Schicht-
oder Nachtarbeit, unnétig und daher abzuschaffen. Jeder Person ist es
freigestellt, wie, wie oft, wie schnell, wann und wo sie sich wahrend der
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Arbeitszeit verpflegt. Darliber Rechenschaft ablegen zu missen, wider-
spricht dem heutigen Verstandnis betreffend Personendaten.

Stefan Schmid (SVP, Niederglatt): Die erwahnte PI fordert, dass die ar-
beitende Bevdlkerung ihre Verpflegungsmehrkosten von den Steuern
bedingungslos abziehen dirfen.

Das Steuergesetz (StG) legt in Paragraph 26 fest, dass bei unselbstan-
diger Erwerbstatigkeit als Berufskosten die notwendigen Mehrkosten
fir Verpflegung ausserhalb der Wohnstatte und bei Schichtarbeit abge-
zogen werden darf. Gemass Absatz 2 legt die Finanzdirektion dazu die
Pauschalsétze fest. Bei den kommunalen Steueramtern scheint dazu ein
grosser Interpretationsspielraum zu bestehen: Abzige fir Verpfle-
gungsmehrkosten werden in Frage gestellt oder gar gestrichen, auch
scheinen die Steuerpflichtigen in unterschiedlicher Weise Rechenschaft
schuldig zu sein. Das Steuerrekursgericht hat mit Urteil 242 aus dem
Jahr 2017 aufgezeigt, dass die aktuelle, eher birokratische Regelung
Uberholt ist. Sie geht davon aus, dass Arbeitnehmer tagtaglich densel-
ben Arbeitsort haben oder davon, dass Mann in einer ehelichen Ge-
meinschaft lebt, in welcher die Frau das Mittagsmeni am Abend vor-
kocht. Tatsachlich haben sich mit der Zeit verschiedene Parameter in
unserer Gesellschaft uberholt betreffend Wohnort, Arbeitsort, Arbeits-
platzmobilitat, Arbeitszeiten, Pendlerzeiten, Verpflegungsgewohnhei-
ten oder Tagesverlauf. Detaillierte Auskiinfte von der steuerpflichtigen
Person einzufordern betreffend der Dauer der Arbeitspause, der Dauer
des Pendelns Gber Mittag, die L&nge des Fussweges oder die Zeit fur
die Zubereitung des Essens: Das ist tibertriebene Birokratie und sicher-
lich nicht mehr zeitgemaéss. Diese Abklarungen und langwierigen Pro-
zesse sind unnétig und daher grundsatzlich méglichst abzuschaffen. Je-
der Person ist es freigestellt, wie, wie oft, wie schnell, wann und wo sie
sich wéhrend der Arbeitszeit verpflegt. Dartiber Rechenschaft ablegen
zu mussen gegenuber den Steuerbehdrden ist sicherlich nicht mehr zeit-
gemass. Die Pauschalsatze sollen kiinftig auch auf Gesetzesstufe un-
missverstandlich an keine oder an wenige Bedingungen gekntpft wer-
den.

Zum selben Thema — die ehemaligen oder die Kolleginnen und Kolle-
gen der letzten Legislatur erinnern sich —wurde ein dringliches Postulat
(KR-Nr. 189/2018) eingereicht, welches zuriickgezogen wurde, weil
der Regierungsrat gliicklicherweise von sich aus gewisse Verbesserun-
gen vorgenommen hat. Das besagte Urteil hat also dazu gefuihrt, dass
die Verwaltung ihre Praxis dnderte. Das Gesetz ist jedoch noch dasselbe
geblieben. Es bietet nach wie vor viel Raum fur Interpretation; es bietet
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nach wie vor viel Raum fir Blrokratie. Auch wenn derzeit Besserung
vorherrscht, zeigt das besagte Urteil auch auf, dass man dann und wann
wieder in den alten Modus zuriickfallen konnte. Mit der vorlaufigen
Unterstutzung dieser Pl gibt dieser Rat der zustandigen Kommission
den Auftrag, sich diesem Thema vertieft anzunehmen und sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen. Die zustandige Sachkommission soll pri-
fen, sofern wir ihr den Auftrag geben und diese 60 Stimmen erhalten,
ob die derzeitigen Verbesserungen wirklich nachhaltig sind. Ebenso
soll sie insbesondere prifen, ob die derzeitige Regelung auch fir die
Zukunft zeitgemass ist oder, ob es eben die Anpassung gemass Pl be-
notigt. Insofern bitte ich Sie, diese PI vorlaufig zu unterstiitzen und un-
serer Sachkommission des Kantonsrates diesen Auftrag zur Abklarung
zu erteilen. Besten Dank.

Harry Brandenberger (SP, Gossau): Das ist nun also der letzte der
Gossauer, der spricht, aber keine Angst, ich spreche nicht tber die De-
ponie; das ist Schlacke von gestern (Anspielung auf eine kiirzliche De-
batte betreffend einer Schlacken-Deponie bei Gossau).

In der Tat hat sich das Verpflegungsverhalten der extern arbeitenden
Bevolkerung in den letzten Jahren massiv verédndert. So kommt es zu
einer schwierig nachvollziehbaren Situation: Dass der Arbeiter, der sich
am Arbeitsplatz ernahrt, den héheren Abzug geltend machen kann,
wéhrend dem Angestellten, der nahe von zu Hause arbeitet, aber im lo-
kalen Restaurant isst, dieser verwehrt wird. Daher ist die jetzige steuer-
liche Abzugsregelung sicherlich ein Anachronismus; die entsprechen-
den Abziige bilden nicht mehr die Realitat ab, wie auch das Steuerre-
kursgericht feststellte. Insofern kann die Stossrichtung der parlamenta-
rischen Initiative nachvollzogen werden. Letztendlich ist der Abzug der
Verpflegungsmehrkosten ein verkappter Pendlerabzug, da die Distanz
zum Arbeitsplatz entscheidend ist und pauschal anfalit.

Der Regierungsrat stellt aber in seiner Antwort zum dringlichen Postu-
lat mit gleicher Stossrichtung klar, dass ein genereller Abzug ohne jeg-
lichen Einbezug der Notwendigkeit der Aufwendung gegen das Steuer-
harmonisierungsgesetz und damit gegen Ubergeordnetes Recht verstos-
sen wirde. So wurde mit der Pl der Abzug einer Pauschale besiegelt
und nach dem Prinzip «Giesskanne» von allen unselbstandigen Steuer-
zahlenden abgezogen werden konnen, einzig die Differenzierung der
Hohe wirde durch eine mogliche Verbilligung des Arbeitgebers noch
maoglich sein. Damit wird das Steuersubstrat unabhéngig von der Not-
wendigkeit der Aufwendung verkleinert.
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Daher unterstiitzen wir diese parlamentarische Initiative vorlaufig
nicht. Hingegen befurwortet die SP eine kritische Hinterfragung dieser
Steuerabziige und unterstitzt VVorstdsse fiir die Anpassung an aktuelle
Lebensgewohnheiten auf eidgendssischer Ebene.

Gantner Alex (FDP, Maur): Vorweg: Ich kann den Ausfiihrungen vom
Erstunterzeichner, Stefan Schmid, vollkommen folgen und diese auch
entsprechend unterstitzen.

Wo stehen wir? Wir stehen im Steuergesetz. Da geht es ja einerseits um
die Aufzéhlung der gesamten steuerlichen Einkiinfte, von denen ja ers-
tens die notwendigen Aufwendungen abgezogen werden kénnen, und
dann gibt es noch allgemeine Abziige, um daneben das Reineikommen
entsprechend zu ermitteln.

Bei den Verpflegungsmehrkosten geht es um notwendige Aufwendun-
gen, um uberhaupt ein Einkommen erzielen zu kénnen. Das sind die
sogenannten Einkommensgewinnungskosten. Wir haben es vorhin ge-
hort: Da gehort die Verpflegung dazu, da gehort auch das Pendeln dazu,
da gibt es noch Dienstkleider, Ausbildung und auch noch tbrige Ab-
ziige. Das erinnert uns einfach daran, dass wirklich dieses ganze Kon-
zept aus einer anderen Zeit stammt, als eben noch ein ganz anderer Ta-
ges- und Arbeitsrhythmus Realitat war. Wir wollen, dass dieses ganze
Konzept bei den Verpflegungskosten, wo sich ja wirklich dramatische
Veranderungen ergeben haben tber die letzten finf bis zehn Jahre, dass
das vertieft angeschaut wird — wohl von der WAK (Kommission fur
Wirtschaft und Abgaben) —, dass die Mdglichkeiten ausgelotet werden,
hier Anpassungen zu machen. Sicher muss dies auch kompatibel sein
mit dem Ubergeordneten Recht, vor allem mit dem Steuerharmonisie-
rungsgesetz — darauf wurde ja bereits hingewiesen. Es soll wirklich zu
einer Vereinfachung kommen von méglichen Abziigen, damit eben der
oder die Steuerpflichtige, unabhangig davon, wie viel und wo sie arbei-
tet und wie sie sich verpflegt, dass diese Abziige sehr unbirokratisch
ohne weitere Details entsprechend getatigt werden kdnnen. Es kann
nicht sein — und das ist eben die heutige Praxis und das bestatigt auch
dieses Gerichtsurteil des Steuergerichts —, dass am Schluss noch «ge-
mindtelt» wird, praktisch eine Debatte entsteht, ob man jetzt innerhalb
von 38 Minuten oder 42 Minuten zwischen der Arbeitsstatte und dem
Wohnort hin und her pendeln kann. Und dann noch eine zusatzliche
Debatte entsteht, ob zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem OV oder mit
dem Fahrzeug et cetera. Das kann es wirklich nicht sein. Es ist ein Ne-
benschauplatz im Zusammenhang mit der Steuererklérung. Das soll
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einfach sein, das soll unbirokratisch sein, das soll vor allem auch kun-
denfreundlich sein fur alle Personen, die sich eben auswaérts verpflegen
mussen.

Daher bitte ich Sie, diese parlamentarische Initiative vorlaufig zu un-
terstiitzen. Ich bin Uberzeugt, dass in der WAK das ganz vertieft und
detailliert angeschaut wird, und dass wir dann einen pragmatischen
Vorschlag erhalten fiir eine Gesetzesanpassung. Herzlichen Dank.

Cristina Wyss-Cortellini (GLP, Dietlikon): Wir kennen schon heute die
Abzugsfahigkeit der Verpflegungskosten. Mit einem neuen Urteil des
Steuerrekursgerichts wurde Offentlich bekannt, dass die Steuerbehor-
den diese Abzlige nicht einheitlich zulassen. Wenn der Arbeitsplatz in
der N&he des Wohnorts liegt, wurde der Abzug gestrichen, mit der Be-
grundung, die Arbeitnehmende habe gentigend Zeit, fur das Mittages-
sen nach Hause zu gehen. Dies grenzt an Willkir. So wollte das Steu-
eramt fast vorschreiben, welche Verkehrsmittel die Arbeitnehmende
nutzen sollen, um ausreichend Zeit fur ein Mittagessen zu haben. Im
Prinzip liegt es in unser aller Interesse, wenn Arbeitnehmende moég-
lichst wenige Strecken zuriicklegen. Auch komplizierte Ausnahmere-
gelungen, die von Gemeinde zu Gemeinde abweichen konnen, sind
nicht zweckmaéssig.

Die vorliegende PI fordert nun Gleichbehandlung fir alle in Bezug auf
den pauschalen Verpflegungsabzug. Dagegen haben wir nichts einzu-
wenden.

Beat Bloch (CSP, Ziirich): Wir haben dieses Urteil des Steuerrekursge-
richts ebenfalls gesehen und wir teilen die Auffassung, die hier mehr-
fach gedussert wurde. Dass es am Ende des Tages nicht im Belieben
des jeweiligen Steuerkommissérs sein kann, ob ein Verpflegungsabzug
gewahrt werden soll oder nicht.

Mit der vorliegenden Initiative soll allen unselbstandig Erwerbstétigen
die Mdglichkeit gegeben werden, einen Abzug fir Verpflegungsmehr-
kosten in der Steuererkldrung machen zu dirfen. Steuerabziige sind
grundsétzlich dazu da, dass Ungleichheiten unter den Steuerpflichtigen
ausgeglichen werden. So sollen auch beim Verpflegungsabzug diejeni-
gen Steuerpflichtigen einen Abzug machen konnen, die sich aufgrund
der Arbeitssituation nicht zu Hause verpflegen kénnen und denen
dadurch Mehrkosten entstehen. Gibt man jetzt — so wie es die Initianten
wollen — allen Steuerpflichtigen diesen Abzug, dann schafft man drei-
erlei: Erstens, eine neue Ungerechtigkeit, weil auch diejenigen in den
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Genuss eines Abzugs kommen, bei denen gar keine Mehrkosten anfal-
len, zweitens, man macht aus einem differenzierten Abzug einen gene-
rellen Pauschalabzug und drittens, man fuhrt unter dem Deckmantel des
Personenschutzes eine, wenn auch kleine, Steuersenkung fur alle un-
selbstéandig Erwerbstatigen ein.

Wir wollen alle drei Punkte nicht, kdnnen uns fir eine generelle Auf-
hebung dieser Abzugsmoglichkeit allenfalls noch erwarmen, stimmen
aber in dieser Form dieser Initiative nicht zu.

Ruth Ackermann (CVP, Zirich): Das Steuergesetz legt fest, dass bei
unselbstandiger Erwerbstétigkeit aus Berufskosten die notwendigen
Mehrkosten fiir die Verpflegung abgezogen werden kdnnen.

Die festgelegten Pauschalsatze sollten keinen Interpretationsspielraum
fir kommunale Steuerdmter zulassen, wie es momentan der Fall ist, und
damit die Steuerpflichten nicht der Willkir der einzelnen Personen aus-
setzen. Detaillierte Auskunfte von Steuerpflichtigen tber Arbeitspau-
sen, Pendeln, Verkehrsmittel, Zubereitung und Verzehr von Mabhlzei-
ten, und das fiir einen Pauschalabzug. Das ist doch sehr tibertrieben und
sicher auch tberholt. Andern wir diesen Absatz und reduzieren, damit
die Birokratie auf beiden Seiten — flr die Steuerpflichten und Steuer-
amter. Uberweisen Sie dies PI.

Beat Monhart (EVP, Gossau): Das Steuergesetz legt fest, dass bei un-
selbstéandiger Erwerbstatigkeit als Berufskosten die notwendigen Mehr-
kosten fir Verpflegung ausserhalb der Wohnstétte und bei Schichtar-
beit abgezogen werden. Die Finanzdirektion legt die Pauschalsatze fest.
Fur die kommunalen Steueramter scheint ein grosser Interpretations-
spielraum zu bestehen, wie dieser Abzug im konkreten Fall gegentber
dem Steuerpflichtigen gehandhabt wird. Die Initianten verlangen des-
halb, dass die Pauschalsétze kiinftig an keine Bedingungen mehr ge-
knipft werden, um die Situation kundenfreundlicher zu gestalten.

Wir haben Verstandnis fiir das Grundanliegen und meinen, eine Pri-
fung dieses Anliegens sei zumindest lohnenswert. Somit unterstiitzen
wir diese Pl vorlaufig. Unabhéngig davon, ob die Behandlung in der
Kommission dann zu einem konkreten, vielleicht auch noch etwas pré-
zisierten, mehrheitsfahigen Ergebnis fihren wird, oder ob es sich dann
herausstellt, dass es wieder zu neuen Problemen fuihrt, bleibt der Nach-
teil haften, dass diese Regelung nur auf kantonaler Ebene gilt. Der Bund
wird seine Praxis wohl erst iberdenken, wenn mehrere Kantone, vor
allem auch noch andere als der Kanton Zirich eine Neuregelung vor-
nehmen.
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Marcel Suter (SVP, Thalwil): Die SVP ist ja nicht immer glicklich mit
unseren Richtern und deren Urteilen. Aber hier nehmen wir mit Genug-
tuung zur Kenntnis, dass sich das Steuerrekursgericht pragmatisch und
fur den Steuerzahler entschieden hat mit seinem Urteil am 15.2.2018
zum Thema «Verpflegungskostenabzug».

Ich habe es schon bei anderen Themen gesagt: Wer arbeitet, tragt in
irgendeiner Form zum Wohlstand der Gesellschaft bei und bezahlt in
der Regel auch Steuern. Flr genau diese Personen setzt sich unsere Par-
tei ein. Wir sind klar der Meinung, dass Personen, die einer Arbeit nach-
gehen, allgemein moglichst wenig mit birokratischen Hirden belangt
werden sollen. Dies gilt nattrlich auch bei Steuern und bei der Steuer-
erklarung beziehungsweise bei dieser Pl, wo es um den pauschalen, be-
dingungslosen Abzug der Verpflegungskosten geht. Ich hoffe sehr —
leider ist die Hoffnung schon ein bisschen gestorben, aber ich sehe, es
kommt nicht so —, dass die linksgriine Ratsseite nicht immer nur dann
arbeitsfreundlich ist, wenn es um Lohnerhéhung und mehr Ferien fir
Staatsangestellte geht, sondern, wenn es fir alle um etwas geht. Und
hier geht es namlich um Abzlige bei der Steuererklarung.

Mittels dieser PI laden wir Sie ein, dies zu tun, damit die sich beim
auswarts Arbeiten ergebenden Mehrkosten bei der Verpflegung auch
ohne birokratische Hirden bei den Steuern pauschal abzugsfahig sind
beziehungsweise bleiben, und dies ohne unnétige Einschrdnkungen,
Nachfragen und so weiter seitens der Steuerbehdrden. Ich bitte Sie, der
P1 zuzustimmen. Vielen Dank.

Abstimmung

Fiir die vorlaufige Unterstiitzung der parlamentarischen Initiative
stimmen 105 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stim-
men erreicht. Die Initiative ist vorldufig unterstiitzt.

Ratsprdsident Dieter Kldy: Ich beantrage Thnen, die parlamentarische
Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zu iiberweisen. Sie
sind damit einverstanden. Die Geschéftsleitung wird Ihnen an einer der
nichsten Sitzungen einen Zuweisungsantrag stellen.

Das Geschaft ist fiir heute erledigt.
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5. Burgerrecht, Erhéhung wirtschaftlicher Selbsterhalt
Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Linda
Camenisch (FDP, Wallisellen) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom
25. Juni 2018

KR-Nr. 193/2018

Die parlamentarische Initiative hat folgenden Wortlaut:
8 21 des Gesetzes uber das Blrgerrecht vom 6. Juni 1926 wird mit ei-
nem neuen Absatz ergénzt:

Abs. x (neu)

Die Einblrgerung setzt voraus, dass die Bewerberin oder der Bewerber
wichtige 6ffentlich-rechtliche und privatrechtliche Zahlungsverpflich-
tungen erflllt. Diese Voraussetzung ist nicht erfullt, wenn a.) das Be-
treibungsregister fur den Zeitraum von zehn Jahren vor Einreichung des
Gesuchs bis zum Abschluss des Einblrgerungsverfahrens in der Ge-
meinde Eintrage Uber nicht bezahlte betriebene Forderungen aufweist
oder b.) Gber denselben Zeitraum Sozialhilfe bezogen wurde.

Begriindung:

Im Zuge der Vernehmlassung zur neuen Birgerrechtsverordnung sah
der Verordnungsentwurf vor, dass Bewerberinnen oder der Bewerber
wichtige 6ffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verpflichtungen er-
fullen mussen. Diese Voraussetzung sei insbesondere dann nicht erfillt,
wenn a.) das Betreibungsregister fiir den Zeitraum von funf Jahren vor
Einreichung des Gesuchs bis zum Abschluss des Einburgerungsverfah-
rens in der Gemeinde einen der folgenden Eintrage aufweist: 1. Ver-
lustscheine, 2. Betreibungen von Seiten 6ffentlich-rechtlicher Korper-
schaften, 3. Betreibungen wegen ausstehenden Krankenkassenpramien,
b.) wesentliche Verpflichtungen gegenuber den Steuerbehdérden wah-
rend des Zeitraums gemass nicht erfullt wurden.

Der VZGV fand offensichtlich in seiner Antwort auf die Vernehmlas-
sung diese Regelung zielfuhrend. Der GPV hingegen forderte, die
Dauer, in welcher keine Forderungen von o6ffentlich-rechtlichen Ver-
pflichtungen vorliegen, sei auf 10 Jahre zu erhéhen, gleiches solle fir
privatrechtliche Forderung gelten, welche tiber 10°000 Franken liegen.
Stossenderweise hat dann der Regierungsrat nach der Vernehmlassung
eine neue Verordnung in Kraft gesetzt, welche gegeniiber dem Ver-
nehmlassungsentwurf und -antworten deutlich abgeschwacht wurde.
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Der Beweis an der Teilnahme am Wirtschaftsleben ist neu bereits er-
bracht, wenn Einkommen, Vermdgen oder Leistungen Dritter die ge-
genwartigen Lebenshaltungskosten decken.

Stefan Schmid (SVP, Niederglatt): Per 1.1.2018 wurde die neue kanto-
nale Blrgerrechtsverordnung in Kraft gesetzt. Die Forderungen der Ge-
meinden wurden darin leider nicht wirklich berticksichtigt. Daher hat
die SVP die vorliegende Pl eingereicht. Diese setzt bei einer Einblrge-
rung voraus, dass Birgerrechtsbewerbende wichtige 6ffentlich-rechtli-
che und privatrechtliche Zahlungsverpflichtungen erfullen.

Das Birgerrecht sollen die Personen nicht erhalten, die im Betreibungs-
register flr den Zeitraum der letzten zehn Jahren Eintrdge aufweisen.
Das Blrgerrecht ebenfalls nicht erhalten sollen Personen, welche tber
denselben Zeitraum Sozialhilfe bezogen haben und diese nicht vollstan-
dig zurlickbezahlt haben. Im Zuge der Vernehmlassung sah der Verord-
nungsentwurf vor, dass Bewerberinnen oder Bewerber wichtige 6ffent-
lich-rechtliche und privatrechtliche Verpflichtungen erfiillen missen,
betrachtet (ber eine Frist von funf Jahren. Der GPV (Gemeindeprasi-
dentenverband) forderte in der Vernehmlassung die Dauer, in welcher
keine Forderungen von o6ffentlich-rechtlichen Verpflichtungen vorlie-
gen, auf zehn Jahre zu erhéhen. Gleiches solle fiir privatrechtliche wie
auch offentlich-rechtliche Forderungen gelten, welche Uber einen Be-
trag von 10°000 Franken liegen.

Stossenderweise hat dann Frau Regierungsratin Fehr (Jacqueline Fehr),
SP, nach der Vernehmlassung eine neue Verordnung in Kraft gesetzt,
welche gegeniber dem Vernehmlassungsentwurf und den Antworten
und Empfehlungen des GPV deutlich abgeschwécht wurde. Der Beweis
an der Teilnahme am Wirtschaftsleben ist gemass der kantonalen neuen
Verordnung bereits erbracht, wenn Einkommen, Vermdgen oder Leis-
tungen Dritter, die gegenwartigen Lebenshaltungskosten decken.

Die SVP findet, das Burgerrecht erhalten sollen nur Personen, welche
nachhaltig bewiesen haben und beweisen, dass sie sich finanziell auch
selber erhalten. Wer jedoch auf dem Buckel der Allgemeinheit lebt oder
lebte, soll Schulden und Beziige von der Allgemeinheit an eben diese
auch zurtickbezahlen. Auch das Beispiel des Nachbarkantons Aargau
zeigt, dass es angezeigt ist, eine Verscharfung der Minimalanforderun-
gen des Bundes neu auf zehn Jahre zu etablieren.

Die SVP des Kantons Zirich will diese zehn Jahre auch im Zircher
Gesetz verankern und beantragt Ihnen die vorlaufige Unterstiitzung der
Pl. Besten Dank.
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Rafael Steiner (SP, Winterthur): Gemass der aktuellen Bilrgerrechts-
verordnung gilt, wie bereits gesagt, dass man nicht eingebiirgert werden
kann, wenn das Betreibungsregister funf Jahre vor Einreichung des Ge-
suchs Eintrage Uber nicht bezahlte Forderungen enthalt. Diese Pl will
diese Frist nun auf zehn Jahre erhéhen plus eine Einblrgerung verun-
maoglichen, wenn jemand innert dieser zehn Jahre einmal Sozialhilfe
bezogen hat.

Die derzeitige Dauer von fiinf Jahren wurde nicht zufallig gewahlt. Es
ist, gemass dem Bundegesetz tber die Schuldbetreibung und den Kon-
kurs, kurz SchKG, die Dauer, fir welche der Betreibungsregisterauszug
Eintrdge enthalt, und Dritte und Behorden Auskiinfte aus diesem Be-
treibungsregister erhalten. Eine Zehnjahres-Frist wére entsprechend
bundesrechtswidrig. Und wenn sie dies nicht wére, hatte dies einen er-
heblichen Zusatzaufwand bei den Betreibungsédmtern zur Folge, da sie
extra flr diesen Zweck einen Zehnjahres-Spezialauszug erstellen mdiss-
ten, den sie bisher noch gar nie erstellen mussten. Aber diesen erstellen
durfen sie ja eh nicht, denn, wie gesagt, es ist bundesrechtswidrig.
Dann zur Sache mit der Sozialhilfe: Konnen Sie mir erklaren, warum
jemand zum Zeitpunkt der Einblrgerung nicht wirtschaftlich selbst-
standig ist, nur, weil diese Person vielleicht vor drei, finf oder zehn
Jahren mal fur eine Zeit Sozialhilfe bezogen hat? Ich verstehe das beim
besten Willen nicht. Es ist vielmehr ein Ausdruck einer tiefen Verach-
tung fur Menschen, die Sozialhilfe beziehen. Offensichtlich haben diese
Menschen in lhren Augen versagt, und sie sollen schon gar nicht
Schweizerinnen oder Schweizer werden. Sozialhilfe ist die Unterstt-
zung in finanziellen Notlagen, mit dem Ziel, diese Notlage wieder zu
Uberwinden und wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Und eine Ein-
blrgerung ist bisher nur mdglich, wenn diese Personen das auch ge-
schafft haben. Aber selbst wenn sie das geschafft haben, ist Ihnen das
offenbar nicht gut genug. Aus lhrer Sicht, aus der Sicht der Rechten hat
man das Recht flr zehn Jahre verwirkt, sich einburgern zu lassen, weil
jemand mal Sozialhilfe bezogen hat. Das finde ich schon recht krass.
Eigentlich sollten Sie diesen Menschen gratulieren, sie haben es ge-
schafft ihre finanzielle Situation zu verbessern und sind nicht mehr auf
Sozialhilfe angewiesen. Aber nein, Sie wollen diese Menschen bestra-
fen, nur, weil sie einmal Hilfe gebraucht haben.

Wir von der SP kénnen dieses Menschenbild nicht teilen, finden bun-
desrechtwidrige Bestimmungen in kantonalen Gesetzen nicht sinnvoll
und lehnen daher die PI ab.
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Linda Camenisch (FDP, Wallisellen): Das Thema hier bei dieser Pl
sind einheitliche Regelungen im ganzen Kanton beziglich Fristen und
Anforderungen an die Integration. Das ab 2018 geltende, detaillierte
Bundesrecht brachte eine weitgehende Vereinheitlichung der materiel-
len Einbirgerungsvoraussetzungen mit sich. Damit wurde der gesetz-
geberische Gestaltungsspielraum der Kantone sehr beschrénkt. In der
Vernehmlassung hat sich der GPV klar fur eine langere Frist betreffend
rechtlichen Verpflichtungen ausgesprochen und zwar wie folgt: Das
Betreibungsregister darf fir den Zeitraum von zehn Jahren vor Einrei-
chung des Gesuches keinen Eintrag von Verlustscheinen mit einem
Forderungsbetrag von mehr als 10'000 Franken enthalten. Die wesent-
lichen Verpflichtungen gegenuber den Steuerbehtdrden wahrend des
zehnjahrigen Zeitraums mussen erfillt sein.

Mit dieser Pl wird eine entsprechende Anpassung an die VVoraussetzun-
gen fur den wirtschaftlichen Selbsterhalt verlangt. Die FDP unterstiitzt
mit dieser Argumentation diese Pl. Danke.

Sonja Gehrig (GLP, Urdorf): Das ist die dritte Pl im Bunde des Vierer-
Paktes zum Thema «Einbirgerungen». Und ich kann es kurz machen:
Wir Grinliberale lehnen sie klar ab.

Die Erhdhung der Fristen bei Betreibungen oder Sozialhilfebezug von
funf auf zehn Jahre ist schlicht und einfach prohibitiv. Ich vermute, der
eine oder andere von euch wiirde noch so gerne 20 Jahre oder gar le-
benslanglich reinschreiben. Fir uns Grinliberalen ist ein Zeitraum von
funf Jahren ausreichend, um zu zeigen, dass eben die Finanzen grund-
séatzlich in Ordnung sind. Zudem passen die fiinf Jahre, wir haben es
gehort, auch mit anderen Fristen tberein. Eine langere Frist ware daher
administrativ, wenn tberhaupt, nur extrem mihsam machbar. Stellen
Sie sich vor, man misste préventiv abklaren, ob die Person Auslénderin
oder Auslander ist, nur um zu verhindern, dass die Eintrage nach funf
Jahren gelGscht werden oder wurden, fur den Fall, dass die Person spé-
ter einmal eine Einburgerung beantragt. In den Worten unseres Exeku-
tiv- und Neu-Nationalrats, Jorg Méader (Altkantonsrat und Stadtrat von
Opfikon), auf der Triblne sitzend, heisst es dann: Sorry, aber diesen
Mehraufwand kénnen wir uns definitiv sparen.

Silvia Rigoni (Griine, Zurich): Diese Pl verscharft die Anforderungen
an den wirtschaftlichen Selbsterhalt und setzt die Hurden fur eine Ein-
blrgerung masslos hinauf. Zusatzlich widerspricht sie bei der Frist nach
Sozialhilfebezug wohl dem (ibergeordneten Recht.
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Bei Einburgerungen gilt aktuell eine Frist von finf Jahren, in der keine
Betreibungen vorliegen dirfen. Dies ist bereits heute schon ein langer
Zeitraum, vor allem, weil wir alle wissen, dass es sehr schnell zu einer
Betreibung kommen kann. So ist es zum Beispiel méglich, dass mit der
Einleitung einer Betreibung eine missliebige Einburgerung verhindert
werden kann. So kommt es zu einem Eintrag ins Betreibungsregister,
ohne dass dies ein Hinweis auf eine nicht erfolgte Integration ist. Diese
heute schon lange tbermadssig Frist von funf auf zehn Jahre zu verlan-
gern, lehnen wir entschieden ab.

Bei der Birgerrechtsverordnung auf Bundesebene gilt eine Frist von
drei Jahren, die nach Sozialhilfebezug abgewartet werden muss. Die
hier vorgeschlagene Verschéarfung auf zehn Jahre ist alles andere als
verhaltnisméssig. So kénnen Umbriche in einem Leben zum Beispiel
eine Krankheit oder eine Scheidung zu einer voriibergehenden Sozial-
hilfeabhangigkeit fiihren. Dass nach einer schwierigen Lebensphase
dann zehn Jahre auf eine Einblrgerung gewartet werden soll, ist vollig
ungerechtfertigt. Diese Verscharfung straft Menschen, welche nach ei-
ner finanziell schwierigen Situation wieder selbstdndig geworden sind.
Diese geplante Verscharfung ist auch rechtlich fragwiirdig. Da in der
Birgerrechtsverordnung die Frist nach Sozialhilfebezug auf drei Jahre
angesetzt ist, ist es mehr als fraglich, ob der Kanton in Eigenregie hier
eine Verscharfung einfiihren kann. Das Burgerrechtsgesetz spricht in
Artikel 12 Absatz 3 davon, dass die Kantone «weitere Integrationskri-
terien vorsehen» konnen, es spricht aber nicht davon, dass definierte
Kriterien in den Bundesvorschriften verschérft werden kénnen.

Dieser VVorschlag scheint wieder einmal ein Uberhasteter Schnellschuss
zu sein, der zu allem anderen dem Bundesrecht widerspricht. Daher
bitte ich Sie, diese PI abzulehnen.

Laura Huonker (AL, Zirich): Die Alternative Liste, AL, wird auch
diese PI vorlaufig nicht Uberweisen, kurz skizziert aus zwei Grinden:
Erstens, jedermann kann jederzeit jedermann betreiben. Das Betrei-
bungsregister ist nicht aussagekraftig beziglich eines Leumunds einer
Person. Ausserdem, auch die auslandische Bevolkerung kann wie jede
Schweizerin oder jeder Schweizer aufgrund eines personlichen Schick-
sals zum Sozialhilfeempfanger oder -empfangerin werden. Was der rote
Pass damit zu tun hat, erschliesst sich mir so nicht. Es wirkt allenfalls
kleinlich und willkdrlich, und darum bitten wir Sie, diese Pl abzu-
lehnen.

Abstimmung



33

Fiir die vorlaufige Unterstiitzung der parlamentarischen Initiative
stimmen 71 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen
erreicht. Die Initiative ist vorlaufig unterstiitzt.

Ratsprdsident Dieter Kldy: Ich beantrage lhnen, die parlamentarische
Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zu liberweisen. Sie
sind damit einverstanden. Die Geschéftsleitung wird Ihnen an einer der
nichsten Sitzungen einen Zuweisungsantrag stellen.

Das Geschéft ist erledigt.

6. Burgerrecht, Erh6hung von Ordnung und Sicherheit
Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Martin
Farner (FDP, Oberstammheim) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom
25. Juni 2018

KR-Nr. 194/2018

Die parlamentarische Initiative hat folgenden Wortlaut;
8 23 des Gesetzes uber das Burgerrecht vom 6. Juni 1926 wird mit ei-
nem neuen Absatz erganzt:

Abs. 3 (neu)

Zur erganzenden Beurteilung der Integrationswilligkeit und Integrati-
onsfahigkeit holt die Direktion der Justiz einen Erhebungsbericht bei
der Polizei ein. Sie leitet den Erhebungsbericht der zustdndigen Ge-
meinde zur Beurteilung weiter.

Abs. 4 (neu)
Die zustandige Gemeinde ist berechtigt, bei der Gemeinde- oder die
Kantonspolizei zusétzlichen Auskiinfte einzuholen.

Begrindung:

Die Birgerrechtsverordnung (BuV-CH) verlangt von der im Kanton zu-
stdndigen Behdorde einen Erhebungsbericht, u.a. ber aktuelle Angaben
Uber die Einblrgerungsvoraussetzungen laut lit. ¢ — Beachtung der 6f-
fentlichen Sicherheit und Ordnung (Art.4) lit. d — Respektierung der
Werte der Bundesverfassung ( Art. 5).

Die alleinige Prufung des Strafregister-Informationssystems VOSTRA
des Bundes genugt nicht, denn dieses gibt keine Auskunft tber in den
Polizeiakten vorhandenen Eintrége wie:
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Hausliche Gewalt (erster Vorfall oder Riickzug)
Rotlichtmilieu, Anschaffen in der Freizeit etc.
Mehrfachehe, Verdacht Scheinehe, Zwangsheirat
Verstosse gegen Polizeiverordnung
Widerhandlung Volksschulgesetz

Missbrauch Sozialhilfebezug

Extrempolitische oder -religitse Tatigkeiten

Der Bericht der kantonalen und/oder kommunalen Polizeidienststelle
erlaubt es, wichtige Indikatoren offenzulegen, welche es erlauben, die
Integrationswilligkeit und Integrationsféhigkeit einer einbirgerungs-
willigen Person zu beurteilen. Im Speziellen wird aus einem polizeili-
chen Bericht sichtbar, ob Polizeieinsatze aufgrund von Unterdriickung
und hauslicher Gewalt stattgefunden haben. In solchen familidren Kon-
flikten werden die Opfer durch das Familienpatriarchat oftmals geno-
tigt, allfallige Anklagen zurtickzuziehen und fallenzulassen. Dieser Be-
richt kann weitere allféllige Hinweise offenlegen, ob eine einbirge-
rungswillige Person die Voraussetzungen gemass BuV nicht erftllt und
unsere Bundesverfassung nicht respektiert, namentlich:

die Grundrechte wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau

das Recht auf Leben und personliche Freiheit

die Glaubens- und Gewissensfreiheit

die Meinungsfreiheit

Stefan Schmid (SVP, Niederglatt): Damit die Qualitat der Einbrgerun-
gen im Kanton Zirich mdglichst rasch wiederhergestellt wird, hat die
SVP des Kantons Zrich beschlossen, nicht auf das neue Gesetz zu war-
ten, sondern mittels vorliegender parlamentarischen Initiative die wich-
tigsten Grundforderungen und Qualitatsstandards im bestehenden
Ubergangsgesetz zu verankern.

Die vorliegende PI verlangt, dass die zustandige Direktion einen Erhe-
bungsbericht bei der Polizei Gber die Burgerrechtsbewerber einholt und
der Gemeinde zur Beurteilung weiterleitet. Ebenfalls werden die Ge-
meinden ermachtigt, die Gemeinde- oder die Kantonspolizei mit Sach-
verhaltsabklarungen zu beauftragen. Die Schweizer Blrgerrechtsver-
ordnung verlangt von der im Kanton zustandigen Behdrde einen Erhe-
bungsbericht, unter anderem tber aktuelle Angaben beziglich Beach-
tung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Respektierung
der Werte der Bundesverfassung. Die alleinige Prifung des Strafregis-
ters VOSTRA, dem vollautomatisierten Strafregisters des Bundes, ge-
nlgt dazu jedoch nicht, denn dieses Register gibt keine Auskunft tber
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in den Polizeiakten und entsprechenden vorhandenen Eintrage wie bei-
spielsweise hausliche Gewalt, Rotlichtmilieu, Anschaffen, Mehrfache-
hen, Verdacht auf Scheinehe, Zwangsheirat, Verstosse gegen die Poli-
zeiverordnung, Widerhandlung gegen das Volksschulgesetz, Miss-
brauch von Sozialhilfe, extrempolitische oder -religiose Tatigkeiten.
Der Bericht der kommunalen Polizeidienststelle erlaubt es hingegen,
wichtige Indikatoren offenzulegen, welche es dann folglich auch erlau-
ben, die Integrationswilligkeit und Integrationsfahigkeit einer einbr-
gerungswilligen Person zu beurteilen. Im speziellen wird aus einem po-
lizeilichen Bericht sichtbar, ob Polizeieinsatze aufgrund von Unterdrii-
ckung und hauslicher Gewalt stattgefunden haben. In solchen Fallen
von familidren Konflikten werden die Opfer durch das Familienpatriar-
chat oftmals gendétigt, allfallige Anklagen zuriickzuziehen und fallen zu
lassen. Solche Vorkommnisse erscheinen dann nicht im VOSTRA. Ein
Polizeibericht hingegen kann weitere allfallige Hinweise offenlegen, ob
eine einbirgerungswillige Person die VVoraussetzungen gemass Burger-
rechtsverordnung nicht erftllt und unsere Bundesverfassung nicht res-
pektiert. Und dies ist elementar fir unsere Gesellschaft, eine Gesell-
schaft, welche in Sicherheit friedlich zusammenlebt und zusammenle-
ben will.

Ich erinnere hier gerne an die Bundesverfassung und deren Grund-
rechte: die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Recht auf Le-
ben und personliche Freiheit, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die
Meinungsfreiheit, die Schulpflicht. Ich kenne mehr als einen Polizei-
rapport, in dem sich zeigte, dass gegen diese Grundrechte verstossen
wurde, und dann in den eigenen vier Wénden keine Anklage erhoben
wurde und keine Verurteilung erfolgt. Verfehlungen gegen diese
Grundprinzipien der Bundesverfassung, stehen, wie haben es gehort,
oftmals nicht im VOSTRA. Und daher ist dieser erganzende Polizeibe-
richt wichtig und richtig.

Unterstutzen Sie daher unsere PI. Damit leisten Sie einen Beitrag zu
mehr Sicherheit und besserer Qualitat bei der Vergabe des Schweizer-
passes. Besten Dank.

Michéle Dunki (SP, Glattfelden): Die Zeiten der Schweizermacher
(Schweizer Spielfilm von 1978) sind vorbei. Die SP ist der Ansicht, dass
ein Strafregisterauszug fur die Beurteilung bei Einbilrgerungen ausrei-
chend ist. Die SVP ist hier auch nicht ganz ehrlich: Unter dem Deck-
mantel des Schutzes der Frauen vor Gewalt verlangen Sie eine Ver-
scharfung, die Erhebungsberichte vorsieht. Liebe SVP, lieber Stefan
Schmid, wenn es euch mit dem Schutz der Frauen vor Gewalt wirklich
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ernst ist, dann unterstiitzt mit uns die kompromisslose Umsetzung der
Istanbul-Konvention und sorgt dafuir, dass der Aufenthaltsstatus von
Frauen nicht an ihren Zivilstand gekoppelt ist. Statt nun also unnétige
Verschérfungen vorzunehmen, kénntet ihr produktiv etwas zur Verbes-
serung der von Gewalt betroffenen Frauen unternehmen.

Weiter mochte ich hier noch meiner Hoffnung Ausdruck verleihen: Ich
gehe davon aus, dass die Polizei nicht Uber alle Burgerinnen detaillierte
Erhebungsberichte pfannenfertig aus der Schublade ziehen kann.

Wir werden nicht vorlaufig unterstiitzen.

Martin Farner (FDP, Stammheim): Der Erwerb des Schweizer Blrger-
rechts durch behérdlichen Beschluss ist an zahlreiche Auflagen gebun-
den wie die Dauer des Aufenthaltes in unserem Land. Mit der Revision
des Biirgerrechtsgesetzes wurde zudem die Niederlassungsbewilligung
zur Voraussetzung. Zu Recht verlangt die zustandige Bundesrechtsver-
ordnung die Respektierung der Werte der Bundesverfassung. Wie kann
das aber kontrolliert werden? Reicht die allfallige Priifung des Strafre-
gisterinformationssystems des Bundes? Diese Frage stellt sich in der
Praxis fur die Gemeindebehdrden. Wir sind der Ansicht, dass dies nicht
genigt. Zahlreiche Verletzungen der Grundrechte sind im Strafregister
nicht erfasst. Dazu gehéren erstmalige registrierte hdusliche Gewalt,
Unterdriickung der Meinungsfreiheit in der Familie und Beraubung der
personlichen Freiheit. Oft stehen wir vor der Situation, dass diese Tat-
bestédnde, welche grossmehrheitlich die Rolle der Frau betreffen, nicht
beurteilt werden kénnen, weil den Behdrden keine polizeilichen Daten
zur Verfligung stehen.

Wir verlangen alles andere als eine Rickkehr zu den Schweizerma-
chern, sondern wir legen grossen Wert auf umfassende Abklarungen
beziglich der Integration, weil uns das ungestorte Zusammenleben
wichtig ist, und weil unser Birgerrecht umfassenden Einfluss auf die
Geschicke unserer Gemeinde, ja, unseres Landes haben. Weil es ein ho-
hes Gut ist, dass zum Schutz unserer Burgerinnen und Blrger nur in
ausserst gravierenden Situationen berhaupt entzogen werden kann, ist
Pravention wichtig, das heisst in diesem Fall, sorgfaltige Abklarung.
Wir werden die PI unterstiitzen. Danke.

Sonja Gehrig (GLP, Urdorf): Nun kommt noch die letzte Pl des Vierer-
Paktes zum Thema «Einburgerungen». Auch hier gilt klar: Die Grinli-
beralen lehnen diese Pl ab.

Die Verwendung des Erhebungsberichtes wére grundsétzlich moéglich
und wuirde in vereinzelten Féllen durchaus Informationen liefern.
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Trotzdem sind wir dagegen. Die Erhebungsberichte sind interne Doku-
mentationen der Polizei und sind auch entsprechend verfasst und abge-
legt. Sie eignen sich nicht fir externe Anwendungen, insbesondere, da
bei Einblrgerungen der Anspruch auf Rechtsgleichheit gewéhrt sein
muss. Erhebungsberichte sind aber weder garantiert vollstdndig noch
einheitlich, und somit miteinander nicht direkt vergleichbar. So kann
beispielsweise ein Eintrag eines Verdachts auf hausliche Gewalt darin
dokumentiert sein, das abschliessende Ergebnis hingegen nicht. Die In-
formation, dass der Verdacht unberechtigt war, kann fehlen, der ur-
sprungliche Verdacht wére aber enthalten. Da kann sich ja jeder ausma-
len, was das in Handen von Laien heissen wirde. Die Polizei ist sich
dessen aber bewusst und weiss, was ein Erhebungsbericht aussagen
kann und was nicht und handelt entsprechend. Der Einbirgerungs-
instanz aber fehlt das entsprechende Wissen und dazu auch die Erfah-
rung. Wirde man die Erhebungsberichte nun gemass Vorstoss verwen-
den, gdbe es entweder Rechtsunsicherheit oder Rechtsungleichheit.
Oder aber, man misste dafir sorgen, dass sie einheitlich und vollstan-
dig gefuhrt wirden. Das wiederum ist ein massiver burokratischer
Mehraufwand fir die Polizei. Ihr wiirde zudem das pragmatische in-
terne Mittel des Erhebungsberichts fehlen, und die Polizei wirde aus
Grunden der Praktikabilitat einen neuen Ersatz dafur entwickeln. Die-
sen Mehraufwand, diese Burokratie, diese Verkomplizierung, diese
Rechtsunsicherheiten kdnnen wir uns sparen. Wir Griinliberalen sind
der Meinung, dass die bisherigen polizeilichen Abklarungen ausrei-
chen.

Beat Bloch (CSP, Ziirich): Mit der vorliegenden Initiative mdchten die
Initianten einen zusétzlichen polizeilichen Bericht Gber die Integrati-
onswilligkeit und die Integrationsfahigkeit einer einblrgerungswilligen
Person einholen. Was Sie genau mit den zusatzlichen Angaben errei-
chen wollen, das lassen Sie aber im Dunkeln. Ist es wirklich so, dass
eine Person nicht mehr eingebiirgert werden soll, wenn sie im Rahmen
eines familiaren Streites die Polizei zu Hilfe ruft und eine einmal erho-
bene Anzeige wieder zuriickzieht? Ist es wirklich matchentscheidend
fiir eine Einblrgerung, ob die Person gebiisst wurde, weil sie ausserhalb
der festgelegten Zeiten zum Beispiel Altglas in einen Container gewor-
fen hat und deshalb gegen die Polizeiverordnung verstossen hat? Soll
die entsprechende Person nicht eingebdiirgert werden, weil ein Verdacht
gegen sie bestanden hat, dass sie eine Scheinehe gefuihrt hat und sich
dieser Verdacht dann nicht erhartet hat? Oder, weil sie beispielsweise
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geblsst wurde, weil sie ihr Kind einmal nicht korrekt vom Schulunter-
richt abgemeldet hat?

Offensichtlich wird hier mit einer grossen Moralkeule geschwungen,
die die Hurden fir die Einburgerung einfach generell erhdhen will.
Ganz schon ist dann noch die Aufzéhlung der Prostitution in der Frei-
zeit. Hier zeigt sich die doppelbddige Moral des Vorstosses exempla-
risch. Wenn eine Frau sich — wohlgemerkt freiwillig — in der Freizeit
prostituiert und ithren Kérper gegen Geld an aufrechte Schweizer ver-
kauft, dann muss dieser Umstand unbedingt polizeilich erfasst und der
Gemeindebehorde gemeldet werden, damit eine Einburgerung dieser
Person verhindert werden kann.

Soweit dann auch noch der Missbrauch eines Sozialhilfebezugs oder
extrempolitische oder extremreligiose Téatigkeiten aufgefuhrt werden,
so fuihren diese Tatigkeiten — wenn sie denn in diesem Ausmass prakti-
ziert werden — regelméssig zu Strafuntersuchungen, und wenn sich der
Verdacht verdichtet und die Straftat nachgewiesen werden kann, zu ei-
ner Verurteilung und einem Eintrag im Strafregister.

Berichte tber Voruntersuchungen und Verdéchtigungen, die zu polizei-
lichen Voruntersuchungen gefiihrt haben und nicht in eine Strafunter-
suchung gemundet haben, haben in einem Einbirgerungsverfahren
nichts zu suchen. Auch fir die Einbirgerungswilligen Personen gilt die
Unschuldsvermutung.

Wir werden diese Initiative nicht unterstitzen.

Laura Huonker (AL, Zirich): Auch diese parlamentarische Initiative
wird die Alternative Liste, AL, nicht vorlaufig Gberweisen, denn diese
Pl ist aus unserer Sicht nun repressiver Natur.

Nur ganz saubere Leute dirfen Schweizerin oder Schweizer werden.
Das mutet ja schon zwinglianisch an. Nie wird ein Schweizer betrieben,
er geht auch mit Sicherheit nie ins «Puff» und er schummelt auch ganz
sicher nie bei den Steuern.

Wir bitten aus diesen Uberlegungen heraus, diese Initiative nicht vor-
laufig zu unterstutzen.

Hans Egli (EDU, Steinmaur): Die Begriindung zur Anderung der Biir-
gerrechtsverordnung fordert legitime und berechtigte Einbirgerungs-
voraussetzungen. Ich zitiere nochmals und ich denke, das spricht
Bande: «H&iusliche Gewalt». Was gibt es noch fur einen klareren Grund
zur Ablehnung der Einblrgerung wie hdusliche Gewalt? Da gibt es kein
Wenn und Aber. Mehrfacher Verdacht auf Scheinehe, selbstverstand-
lich soll das so sein. Verstosse gegen die Polizeiverordnung, hoffentlich
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Ist das ein Grund zur Nichteinblrgerung. Missbrauchliche Sozialhil-
febezlige, hoffentlich ist das ein Grund zur Nichteinbirgerung. Zum
Argument von Herrn Bloch: Wenn wir wissen, dass Personen im Milieu
tatig sind, dass der grosste Teil von ihnen psychische Probleme hat,
dann denke ich, ist es vielleicht wirklich auch nicht ganz von der Hand
zu weisen, dass es vielleicht schon von Interesse ist, dass man auch
diese Information haben mdochte.,

Grundsétzlich sollen Leute das Schweizer Burgerrecht erhalten, die
sich auch staatsfreundlich verhalten, die die Rechte und Pflichten des
Staates kennen und sie auch leben. Die in der Pl gestellten Forderungen
sind im Sinne des Staates und sind im Sinne der Blrger. Weder hausli-
che Gewalt noch Scheinehen noch ein Missachten der Schweizer Ge-
setze darf geduldet werden. Oder, noch schlimmer wie auf der linken
Seite: Sie belohnen ja das; mit der Nichtdnderung dieser Forderung be-
lohnen Sie hdusliche Gewalt. Mit der Gesetzesanderung der Pl kann
man auch eine Motivation fir Einburgerungswillige darstellen und auf-
zeigen, was die Integrationswilligkeit oder die Integrationsfahigkeit aus
Sicht des Staates verlangt. Alles Argumente, Fakten und Forderungen,
die absolut pragmatisch sind. Es ist doch im Sinne von uns allen, dass
wir keine Blackbox-Einbirgerungen haben, dass keine Blackbox-Ein-
birgerungen getatigt werden. Ich mdchte da hier nur das Stichwort
«Dschihad» in den Raum stellen. Das sollte man wissen als Einbirge-
rungsbehdrde. Es ist zentral, dass Einburgerungswillige einen einwand-
freien Leumund haben, und darum ist es auch richtig, dass wir diese
Forderungen hier im Gesetz verankern. Und das hat nichts mit Moral-
politik zu tun, alle in diesem Katalog aufgefiihrten Beispiele sind keine
Bagatellen. Darum bitte ich Sie, stimmen Sie Ja zu dieser PlI.

Abstimmung

Fiir die vorliufige Unterstiitzung der parlamentarischen Initiative
stimmen 74 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen
erreicht. Die Initiative ist vorldufig unterstiitzt.

Ratsprdsident Dieter Kldy: Ich beantrage Thnen, die parlamentarische
Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zu iiberweisen. Sie
sind damit einverstanden. Die Geschéftsleitung wird [hnen an einer der
ndchsten Sitzungen einen Zuweisungsantrag stellen.

Das Geschaft ist erledigt.
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7. Standesinitiative - Nicht noch mehr Arbeitslosengelder fur
Grenzganger

Parlamentarische Initiative von Konrad Langhart (SVP, Oberstamm-
heim), Roland Scheck (SVP, Zirich) und Daniel Wafler (SVP,
Gossau) vom 9. Juli 2018

KR-Nr. 213/2018

Ratsprasident Dieter Klay: Das Traktandum wurde zurtickgezogen.

8. Bewilligungsverfahren in Tierversuchen

Parlamentarische Initiative Claudio Schmid (SVP, Biilach), Benjamin
Fischer (SVP, Volketswil) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom 20.
August 2018

KR-Nr. 230/2018

Die parlamentarische Initiative hat folgenden Wortlaut: Das Tier-
schutzgesetz (TSG) wird folgendermassen geéndert:

§ 12. ! Die zustandige Direktion legt der Tierversuchskommission die
Gesuche fir Tierversuche mit erhdhtem Schweregrad zur Begutachtung
vor.

2 Die Tierversuchskommission ist im Bewilligungsverfahren fir
Tierversuche zum Rekurs an den Regierungsrat und zur Beschwerde an

das Verwaltungsgericht berechtigt. Bie-gleichen Befugnisse-haben-min-
I rei . handelnde Mitalieder.

3 Dem Rekurs und der Beschwerde kann die aufschiebende Wir-
kung entzogen werden, wenn der Schutz Ubergeordneter Rechtsgliter,
namentlich Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren, eine ra-
sche Durchfiihrung des Versuchs erfordert.

Begrindung:

Die Tierversuchskommission des Kantons Zirich (TVK) besteht ge-
maéss kantonalem Tierschutzgesetz 1SG (TSG, LS 554.1) Paragraph 4
Absatz 2 aus maximal elf Mitgliedern, drei Mitglieder der TVK werden
auf Vorschlag der Tierschutzorganisationen gewéhlt. In Paragraph 12
rdumt das I1SG dreigemeinsam handelnden Mitgliedern der TVK ein
Rekursrecht an den Regierungsrat und ein Beschwerderecht an das Ver-
waltungsgericht ein. Paragraph 12 Absatz 4 weist dem Rekurs und der
Beschwerde aufschiebende Wirkung zu.
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Diese Bestimmung ist innerhalb der schweizerischen Gesetzesland-
schaft einmalig. Kein anderer Kanton kennt diese Regelung. Warum
sollte eine Minderheit der Kommission nur im Kanton Zirich ein Ver-
bandsbeschwerderecht zustehen und in St. Gallen, Bern, Basel, Luzern,
Neuenburg, Lausanne und Genf nicht? Diese Zlrcher Eigenheit hat zu
Folge, dass mehrjahrige und kostspielige Verfahren um die Primaten-
studie von UZH und ETHZ jahrelang blockiert werden kdnnen.
Bereits bei der Neuschaffung des kantonalen Tierschutzgesetzes im
Jahre 1991 machte die FDP auf diese Problematik aufmerksam und be-
flirchtete eine Schwéchung des Forschungsstandortes Ziirich. Diese Be-
furchtung hat sich bewahrheitet, hat VVersuchsreihen um Jahre verzégert
und Kosten von gegen 600'000 Franken verursacht. So opponierte die
Minderheit von drei Mitgliedern im Fall «Higher brain functions in
monkey» den Beschluss der TVK vom 17.7.2014. Im Jahr 2017 ent-
schied das Verwaltungsgericht gegen diese Drei-Mitglieder-Minderheit
und erteilte die Bewilligung.

Hans Egli (EDU, Steinmaur): Die PI will ein demokratiepolitischer
Fehlentscheid korrigieren und — das sei hier auch erwahnt — der Kanton
Zirich ist der einzige Kanton, der die besagte Regel, die wir &ndern
wollen, in seinem Gesetz verankert hat.

Das Bewilligungsverfahren flr Tierversuche ist zu Recht strikt gere-
gelt. Wir haben in der Schweiz das weltweit strengste Tierschutzgesetz;
Vergehen gegen dieses Gesetz werden strikt bestraft, viel hérter als
manche Straftat von anderen Delikten. Die Forderung, dass Tierversu-
che mit méglichst wenig Tieren durchgefiihrt werden, ist richtig. Die
Versuchsergebnisse miissen zweckmassig und relevant sein und die Be-
lastung mussen fur die Tiere auf ein unerldssliches Mass reduziert sein.
Wenn das Institut fiir Neuroinformatik ein Gesuch mit 24 Zebrafinken
fir Forschungsresultate beim Spracherwerb des Menschen einreicht
und bewilligt erhélt und danach drei Mitglieder der elfkopfigen Tier-
versuchskommission diesen Entscheid juristisch anfechten ddrfen, ist
das fiir die Rechtssicherheit dusserst abtraglich und schadigend. Dies
hat Auswirkungen auf den Forschungsplatz Zirich, erschwert die Rek-
rutierung von Spitzenforschern fiir die beiden Hochschulen und schadet
somit der nationalen und der internationalen Wettbewerbsfahigkeit.
Wir missen uns hier die Frage stellen, wollen wir die fir die medizini-
sche Forschung unerlésslichen Tierversuche bewilligen oder wollen wir
die Tierversuche nach China auslagern. China, wir wissen es, ein Land,
das kein Tierschutzgesetz kennt. Wen wir die medizinischen Tierversu-
che nach China auslagern, ist das VVogel-Strauss-Politik; aus den Augen
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aus dem Sinn. Solch eine Haltung ist vor allem gegeniber den Tieren
verwerflich und verantwortungslos.

Ubernehmen Sie Verantwortung und helfen Sie mit, dass die Tierver-
suchskommission wieder demokratisch entscheiden kann, dass diese
Entscheide dann aber auch Gultigkeit haben, weil sie, wie gesagt, de-
mokratisch entschieden worden sind.

Dazu sei noch anzumerken: Die Tierversuche sind glaserne Versuche,
das heisst, es kann jederzeit bei den Tierversuchsinstituten, die diese
Tierversuche durchfiihren, nachgefragt und beobachtet werden. Es ist
also nicht so, dass jemand, der einen Tierversuch bewilligt bekommt,
dass er nachher freie Hand hat. Das ist tiberhaupt nicht der Fall.

Die Konsequenz von Tierversuchen ist ein sehr entscheidender Faktor
fur die zukinftige medizinische Forschung auf dem Platz Zirich. Ich
denke, jeder hier drin méchte auch medizinische Leistungen in An-
spruch nehmen. Jeder hier drin ist irgendwann darauf angewiesen, viel-
leicht einmal ein neues Medikament zu sich nehmen zu kénnen. Wenn
wir konsequent ein zukunftgerichtetes Gesundheitswesen mdchten,
dann sind wir auch darauf angewiesen, dass gewisse Tierversuche
durchgefihrt werden kénnen.

In diesem Sinne empfehle ich Thnen, stimmen Sie dieser Pl zu fir den
Forschungsplatz, fiir den Werkplatz Schweiz, aber auch fiir die demo-
kratiepolitische, gradlinige Umsetzung.

Esther Straub (SP, Zlrich): Wir unterstitzen die PI nicht. Die Schwei-
zer Tierschutzgesetzgebung legt fest, dass Tierversuche nur dann be-
willigt werden durfen, wenn sie unverzichtbar sind. Diese Unverzicht-
barkeit steht nicht einfach fest, sondern die muss eben sorgfaltig geprift
werden.

In der Tierversuchskommission sind acht Kommissionsmitglieder aus
der Forschung und drei aus Organisationen des Tierschutzes. Die erste-
ren, die aufgrund ihrer Forschungsinteressen tendenziell eher fur Un-
verzichtbarkeit votieren, kdnnen also letztere locker Uberstimmen. We-
gen dieser Gefahr zur Uberstimmung der Minderheit hat der Kanton
Zirich 1992 das «Minderheits-Rekursrecht» geschaffen, dass namlich
mindestens drei Kommissionsmitglieder gemeinsam Bewilligungsent-
scheide des kantonalen Veterindramts anfechten konnen, wenn diese
aus rechtlicher Sicht fragwiirdig sind. Dieses Rekursrecht ist als Gegen-
vorschlag zu einer kantonalen Initiative von 1988 fiir ein Verbandsbe-
schwerderecht der Tierschutzorganisationen eingefihrt worden. Es war
ein klassischer Kompromiss. Auf der einen Seite sollte dem Tierschutz
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Genlige getan werden, auf der anderen Seite sollte der Forschungs-
standort Zirich nicht durch stdndige Rekurse und Beschwerden von
Tierschutzseite geschwacht werden. Es brauchte eine ausgewogene L6-
sung, und deshalb eben dieses Minderheits-Rekursrecht. Und dieser
Kompromiss war kein Fehlentscheid und ist Gberhaupt nicht demokra-
tiepolitisch fragwdrdig, sondern er ist gerade demokratiepolitisch ent-
standen, denn die Gesuchsteller haben Gbrigens auch die Mdglichkeit,
Bewilligungsentscheide, die zu ihren Ungunsten ausfallen, anzufech-
ten; diese Moglichkeit muss auch den Firsprecherinnen der Versuchs-
tiere gewahrt werden. Und diese Fursprecherinnen sind hoch qualifi-
zierte, ebenfalls auf wissenschaftlichen Grundlagen reflektierende
Kommissionsmitglieder. Sie koénnen doch nicht einfach, wie am
Schluss der PI begriundet, jetzt einen einzelnen Fall herauspicken, der
vom Bundesgericht zugunsten eines Tierversuchs entschieden wurde
und daraus ableiten, das Rekursrecht sei unsinnig. Das Bundesgericht
hat in anderen Féallen Tierversuche auch verboten und dem Rekurs der
Tierversuchskommissionsminderheit stattgegeben nach sorgfaltiger
Prufung. Das zeigt, wie sinnvoll und ausgewogen diese Regelung eben
ist. Das Rekursrecht wurde bisher zudem sehr zuriickhaltend eingesetzt.
Also, es sind jetzt 27 Jahre her seit der Einfiihrung und trotz mehrerer
100 Gesuche pro Jahr sind insgesamt gerade nur zehn Rekurse einge-
reicht worden, zwei davon von der Gesamtkommission. Sieben dieser
zehn Forschungsvorhaben betrafen Primaten, also sehr heikle Versu-
che, die besonders umstritten sind. Das Rekursrecht der Minderheit
wird also mit allergrésster Zuruckhaltung genutzt in Fallen, in denen
sich eine rechtliche Uberpriifung der Bewilligung des Veterinaramts
auch wirklich aufdrangt.

Es ist eine Notbremse, aber die bisherigen Erfolge — also, die Aufhe-
bung fehlerhafter Bewilligungen oder die Anpassungen im Bewilli-
gungsverfahren selbst — zeigen, dass es diese Notbremse eben braucht.
Ohne dieses Minderheits-Rekursrecht verkommt die Kommission am
Schluss einfach zu einem Feigenblatt; dann kénnen wir sie gleich ab-
schaffen und dazu stehen, dass uns der Tierschutz nichts bedeutet.

Das hatte allerdings ganz bestimmt keinen Rickhalt in der Bevolke-
rung, denn dann wére der Schlamassel perfekt. Genau damit ndmlich
geféhrden Sie den Forschungsstandort Ziirich, und hier hat der Kanton
Zirich richtig entschieden und schweizweit eine Vorreiterfunktion
ubernommen. Wir halten an der bisherigen Gesetzgebung fest.

Bettina Balmer (FDP, Zirich): Tierversuche sollen, wenn immer mdg-
lich, vermieden werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dies wird
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auch von den Hochschulen, welche Tierversuche durchfihren, so gese-
hen. Die Universitat Zirich und auch die ETH Zirich sind Grindungs-
mitglieder des 3R-Kompetenzzentrums Schweiz. Die 3R-Prinzipien,
«Replace, Reduce und Refine», haben zum Ziel, Tierversuche zu erset-
zen, weniger Tierversuche durchzuftihren und die Tiere bei den Versu-
chen weniger zu belasten.

Aber ganz ohne Tierversuche geht es heute leider einfach immer noch
nicht. Ich wirde auch gerne ohne Tierversuche medizinische Forschung
betreiben, aber es gibt einfach Situationen, in denen das nicht méglich
ist. Es ist dann auch sehr vernunftig und sinnvoll, wenn man das genau
anschaut, auch wenn die Grundsétze gelegentlich zu absurder Burokra-
tie flhren und diesbeziiglich wirklich auch noch Optimierungsbedarf
besteht — vor allem seitens des Veterindramtes. Zusammen mit meinen
Ratskollegen Marc Bourgeois und Andreas Geistlich habe ich ja des-
halb bereits im letzten Winter eine Anfrage mit dem Titel «Attraktivitat
des Standortes Zdirich fur medizinische Grundlagenforschung» (KR-Nr.
404/2018) eingereicht, bei welcher wir Fragen rund um Tierversuche
und deren Bewilligungspraxis gestellt haben unter der klaren Pramisse,
dass das Tierwohl stets zu bedenken und hochzuhalten ist.

In der regierungsratlichen Antwort wurden damals die Bewilligungs-
praxis gut zusammengefasst. Es ging klar hervor, dass die Tierversuchs-
kommission sehr weitreichende Kompetenzen hat. Entscheidet das
VETA (Veterindramt) beispielsweise gegen den Antrag der Tierver-
suchskommission, so muss es seinen Entscheid gegenuber der Kom-
mission begrinden und die Tierversuchskommission ist nach Artikel 12
Absatz 2 des kantonalen Tierschutzgesetzes zum Rekurs an den Regie-
rungsrat und zur Beschwerde ans Verwaltungsgericht berechtigt. Auf-
grund dieser grossen Kompetenzen der Tierversuchskommission stellt
sich aus Sicht der FDP die berechtigte Frage, ob solche entscheidenden
Befugnisse wirklich auch bereits drei gemeinsam handelnde Kommis-
sionsmitglieder zugestanden werden sollen, zumal die Anforderungen
an diese Mitglieder der Tierversuchskommission wie folgt festgehalten
werden: Die Mitglieder besuchen einen eintédgigen, vom Bundesamt fiir
Lebensmittelsicherheit und Veterindrwesen (BLV) veranstalteten Ein-
fihrungskurs nach ihrer Wahl und betreiben innerhalb von vier Jahren
sage und schreibe nur vier Tage Weiterbildung zu Themen im Bereich
der theoretischen Ausbildung ftr Personen, die Versuche leiten oder
durchfthren und sind verpflichtet, an ihren Sitzungen bezuglich ihrer
Entscheide ein Protokoll zu flihren. Das ist bereits alles. Es stellt sich
also die Frage, ob wirklich drei Vertreter alleine rekurs- und beschwer-
deberechtigt sind, zumal bei der Zusammensetzung — und da finde ich,
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sollte Esther Straub gut zuhdren — verschiedene Perspektiven beachtet
werden. Es gibt auch die Stimme der Versuchstierkunde, der For-
schung, der Tierversuche und der Ethik, nebst den Tierschitzern. Es
gibt nicht nur die Forschung und den Tierschutz.

Aus all diesen Griinden denke ich, dass wir eine Kommission haben,
die demokratiepolitisch ausgewogen zusammengesetzt ist, und es keine
Bevorzugung einzelner Mitglieder braucht. Es gibt tbrigens einige wei-
tere Félle, bei denen wir sehen kdnnen, was passiert, wenn diese drei
Mitglieder ein Veto einreichen, etwa bei den im Bereich der Neuroin-
formatik 2015 geplanten Affenversuche, die dann wenig erstaunlich, in
China stattfanden, bis diese Blockade gelost wurde. Die Experimente
wurden nicht einfach nicht durchgefuhrt; die wurden anderswo durch-
gefihrt, und ich bezweifle, ob es den Tieren dann besser gegangen ist
an diesem Ort.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass im Kanton Zirich ge-
samtschweizerisch eine einzigartige Bestimmung vorliegt, dass diese
eigentlich nicht nur unnétig, sondern kontraproduktiv ist. Und wir stim-
men darum der Uberweisung der PI zu.

Gehrig Sonja (GLP, Urdorf): Um es vorweg zu nehmen: Die Grinlibe-
ralen unterstitzen diese PI nicht.

Zum Tierversuchsbewilligungsverfahren gehort die Uberpriifung jedes
Tierversuchsgesuchs durch eine behdrdenunabhangige Tierversuchs-
kommission — soweit zum Zungenbrecher. Von den elf Kommissions-
mitgliedern sind sieben Vertreter der ETH und der Uni, also der For-
schung, und eine Minderheit von lediglich drei Personen Vertreter von
Tierschutzorganisationen, dazu kommt noch eine Tierarztevertretung.
Ein Rekurs- und Beschwerderecht gegen Entscheide im tierversuchs-
rechtlichen Bewilligungsverfahren gibt es seit 1992, dies aufgrund ei-
ner Volksabstimmung als Folge des Verbandsbeschwerderechts. Das
Rekurs- und Beschwerderecht kann nur gemeinsam von drei Kommis-
sionsmitgliedern unterzeichnet werden, wir haben es gehort. So gibt es
zumindest fir besonders umstrittene Falle eine Korrekturmoglichkeit,
und es fuhrte nicht zuletzt auch dazu, dass es weniger Rekurse gab. Und
diese soll nun mit dieser PI abgeschafft werden?

Um ein paar Zahlen zu nennen: J&hrlich werden im Kanton Zirich 500
bis 600 Tierversuchsbewilligungen erteilt, dies fir tber 100'000 Ver-
suchstiere fir experimentelle Zwecke. Dem gegentiber wurde vom
Minderheits-Rekursrecht in den gesamten 27 Jahren, also, seit 1992,
seit dessen Einflihrung erst in acht Fallen Gebrauch gemacht. Was sind
dann die Folgen der Rekurse, dieser viel zitierten Rekurse? Einerseits
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bewirken sie Anpassungen im Bewilligungsverfahren, sind also quali-
tative Verbesserungen oder sie erwirken die Aufhebung von zundchst
erteilten Bewilligungen fiir Forschungsprojekte, die den gesetzlichen
Anforderungen nicht entsprachen. Beides sehen wir als wichtiges Kor-
rekturinstrument, das auch in Zukunft gewéhrt werden muss in Einzel-
fallen. Sogar ist es so, dass die Tierschutzorganisationen bei Rekursen
die finanziellen Folgekosten beispielsweise die Rechtskosten (iberneh-
men missen, das heisst, rein aus finanziellen Griinden und auch aus
Grunden der zusatzlichen Arbeitsbelastung kénnen sie gar nicht immer
gegen diese Tierversuche sein. Die Pl steht also in keinem Verhéltnis
zur Realitéat. Sie dient einem transparenten Prozess der Qualitatssiche-
rung im Sinne der Tiere und einer verbesserten Tierwirde. Und Quali-
tatsanforderungen mussen eingehalten werden. Der Forschungsstandort
wird mit dem Rekursrecht nur gestéarkt und sicher nicht geschwacht. Es
geht auch nicht darum, liebe FDP, dass es in Zukunft gar keine Tierver-
suche mehr geben wird. Schliesslich geht es in der Pl nur darum, dass
das Minderheiten-Rekursrecht abgeschafft werden soll und nicht, was
in der Kommission sonst noch diskutiert wird. Es gilt auch zu beden-
ken, falls das Minderheiten-Rekursrecht wieder weggenommen wiirde,
es allenfalls wieder eine Volksinitiative aufgrund des Verbandsbe-
schwerderechts oder zumindest wieder mehr Rekurse im Allgemeinen
geben wirde.

Kathy Steiner (Grine, Zirich): Das ganze Gesetz geht ja zuriick auf die
kantonale Volksinitiative «Fir ein Klage- und Kontrollrecht im Tier-
schutz». Der Regierungsrat arbeitete damals einen Gegenvorschlag aus
genau mit diesem jetzt diskutierten Minderheits-Rekursrecht, das Sie
jetzt heute abschaffen wollen. Tierschutz und insbesondere Tierversu-
che hatten schon damals einen sehr hohen Stellenwert bei der Bevolke-
rung. Der Vorschlag des Regierungsrats wurde ndmlich mit einer aus-
serordentlich hohen Zustimmung von 82,5 Prozent angenommen. Und
seither hat das Bewusstsein in der Bevolkerung ganz sicher nicht abge-
nommen, sondern eher noch weiter ausgedehnt. Beim Tierschutz gibt
es ein gewichtiges o0ffentliches Interesse. Und gerade der hdchst sen-
sible Bereich der Tierversuche steht unter grosser Beobachtung. Das ist
auch gut so.

Die Tierversuchskommission hat bei ihren Beurteilungen zwei Interes-
sen gegeneinander abzuwégen: Der erhoffte Nutzen fir die Forschung
gegen das Ausmass der Belastung flr die Tiere. Und nicht nur aus ethi-
schen, sondern auch aus rechtlicher Sicht ist das bereits genannte For-
schungstibergewicht in der Kommission hdchst problematisch. Sowohl
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die Forschungsfreiheit wie auch der Tierschutz und der Schutz der
Tierwirde sind in der Verfassung festgeschrieben und damit absolut
gleichrangig zu behandeln. Sie dirfen also der Forschung gar nicht per
se ein hoheres Gewicht beimessen als dem Tierschutz. Das ist aber ge-
nau, was Sie mit der Pl machen wollen. Diese Gleichwertigkeit von
Forschungsfreiheit und Tierschutz hat ja der Regierungsrat vor Jahr-
zehnten schon erkannt und deshalb berhaupt das Minderheits-Rekurs-
recht vorgeschlagen. Wenn die Befurworter von Tierversuchen darauf
hinweisen, wie gut die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der
Schweiz sind, dann verstehe ich nicht ganz, was sie von diesem Rekurs-
recht denn Uberhaupt zu beflirchten haben. Sie missen doch dafir ein-
stehen, dass die Gesetze auch ganz sicher greifen. Es geht doch auch
nicht, Herr Egli, jetzt mit China zu drohen und deshalb zu verlangen,
dass wir in der Schweiz nicht genauer hinschauen sollen. Dass die Ver-
suchsanlagen gléserne Versuche sind, stimmt Uberhaupt nicht. Auch
das VETA hat auf Anfrage gesagt, dass sie bei der Durchfuhrung die
Kontrollen absolut unzureichend machen kénnen; das ist ein Zitat vom
VETA. Also, die Durchfiihrung von Tierversuchen wird vom VETA
nur unzureichend gepruft. Nun kénnen Sie doch nicht ernsthaft fordern,
dass allfallige Entscheide, bei denen berechtigte Zweifel bestehen, nicht
einmal mehr auf ihre Rechtskonformitat Gberpruft werden durfen. Ein
solches Recht ist ein Regulativ auf beide Seiten. Die Antrage fur Be-
willigungen missen den Forschungsnutzen und die notigen Eingriffe
sehr gut belegen. Damit kann das Minderheits-Rekursrecht durchaus
auch zu einer verbesserten Qualitat der Forschung beitragen, was ganz
klar dem mehrheitlichen Willen der Bevoélkerung entspricht und eigent-
lich auch das ist, was Frau Balmer fordert, dass die Qualitat gesichert
wird und hoch ist. Dann lassen Sie doch dieses Regulativ. Es ist auch
klar, dass das Rekursrecht von den Tierschutzorganisationen nicht
Ubermaéssig oft angewendet worden ist, weil dann seine Wirkung ge-
schwdacht worden wére. Sie machen das mit Augenmass; das haben die
letzten 27 Jahre klar gezeigt.

Zuklnftig mussen sowieso Alternativmethoden zu Tierversuchen an
Bedeutung gewinnen. Eine stérkere Fokussierung auf Alternativen
wiurde unserem Forschungsstandort Zirich sogar die Mdglichkeit bie-
ten, sich auf einem zukunftstrachtigen Gebiet besser zu positionieren.
Das muss die Zukunft sein und sicher nicht die Schmélerung des Tier-
schutzes. Wir unterstiitzen diese Pl auf keinen Fall.

Kaspar Biittikofer (AL, Zurich): Die Alternative Liste, AL, wird diese
PI nicht vorlaufig unterstutzen.
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Zuerst ein Wort an Herrn Egli: Tierversuche sind alles andere als zu-
kunftsweisend. Heute kénnen Sie in der Forschung fast alle Tierversu-
che mit anderen Versuchsanordnung substituieren. Auch dort, wo Tier-
versuche durchgefihrt werden, ist es so, dass das Ergebnis beziehungs-
weise der Nutzen dieser Versuche sehr stark angezweifelt wird, weil
sich eben der Mensch beispielsweise anders verhalt als ein Affe in kli-
nischen Tests — oder was auch immer man da durchfihrt.

Was die EDU und SVP wollen, ist eine Alibi-Tierschutzkommission.
Die Tierschutzkommission ist, wir haben es heute schon gehort, sehr
ausgewogen zusammengesetzt. Wir haben da Leute aus der Versuchs-
tierkunde, Forschung, Medizin, Ethik und aus dem Tierschutz. Das
macht auch Sinn so. Wenn Sie hier das Beschwerderecht abschaffen
wollen, dann beschneiden Sie diese Tierversuchskommission, indem
eben eine Minderheit dann nur noch zum Feigenblatt wird, und es dann
wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr macht, dass der Tierschutz oder
die Ethik an dieser Kommission partizipiert. Daher braucht es dieses
Beschwerderecht, damit diese Tierschutzkommission auch ordentlich
und zum Wohle des Forschungsstandortes funktionieren kann. Ob die-
ses Beschwerderecht von drei Mitgliedern der Tierversuchskommission
nun einem Verbandsbeschwerderecht gleichkommt oder nicht, ist vol-
lig unerheblich. Dieses Beschwerderecht wird ja erst dann zu einem
Problem, wenn sich die Tierversuchskommission nicht an die geltenden
Normen halt. Erst dann wird es zu einem Problem; vorher nicht, weil ja
Rechtssicherheit besteht. Die wird vom Regierungsrat geschaffen, in
zweiter Instanz vom Verwaltungsgericht, das diese Beschwerden ab-
weisen kann und eben flr Rechtssicherheit sorgt, aber auch dafur sorgt,
dass die Standpunkte ausgewogen in einen Entscheid einfliessen. Das
ist bei der Tierversuchskommission je nachdem nicht so, weil die For-
schung Ubergewichtet ist. Die Behauptung, dass diesen Beschwerden
aufschiebende Wirkung zukomme, ist nur halbwegs richtig, denn die
aufschiebende Wirkung kann jederzeit entzogen werden, wenn Klar ist,
dass ein Rekurs keine Chance hat.

Kurz: Die Alternative Liste ist nicht grundsatzlich gegen Tierversuche,
aber wenn es Tierversuche gibt, dann nur mit Augenmass, und dazu
braucht es auch ein Beschwerderecht.

Claudio Schmid (SVP, Bllach): Viele Voten, die treffen tatsachlich zu.
Aber es stimmt nicht, dass es hier um Tierversuche Ja oder Nein geht.
Ich muss dir, Esther Straub, doch sagen: Als das Gesetz 1991 erlassen
wurde — ich habe mir die Miihe gemacht, die Protokolle von damals zu
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lesen —, da hat sogar die FDP den Antrag gestellt und gewarnt vor die-
sem Verbandsbeschwerderecht fiir drei Personen. Sie ist dann aber un-
terlegen. Ja, wir haben das seit damals, und der konkrete Anlass war ein
Verwaltungsgerichtentscheid von 2017, als eben diese Minderheit die-
ses Recht wahrgenommen hat und durch alle Instanzen einen Beschluss
zu verhindern versucht hat, was dann letztlich nicht gelungen ist. Die
Gerichte haben der Mehrheit recht gegeben. Ihr solltet dann schon so
ehrlich sein und vielleicht auch die Frage in den Raum stellen: Sollten
wir eine Einstimmigkeit prifen? Weshalb dann drei, wenn schon nicht
die Mehrheit, wie das eigentlich in der Demokratie der Fall ist, einen
Entscheid fallen kdnnte? Ich bin davon Uberzeugt, dass diese Kommis-
sion sehr ausgewogen zusammengesetzt ist. Das ist auch im aktuell gel-
tenden Recht so drin. Ich denke, es wére doch sehr sinnvoll, wenn wir
eine solche Frage in der Kommission explizit besprechen kénnen, im-
merhin hat es dem Kanton Zurich tber 600'000 Franken Schaden ver-
ursacht. Deshalb wurden wir auch angeschrieben von der Universitat
Zirich, um diese Licke zu schliessen. Wir sind der einzige Kanton, der
diese Minderheit so zulésst. Deshalb bitte ich Sie, das ebenfalls zu un-
terstiitzen. Besten Dank.

Abstimmung

Fur die vorlaufige Unterstitzung der parlamentarischen Initiative
stimmen 66 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen
erreicht. Die Initiative ist vorlaufig unterstutzt.

Ratsprasident Dieter Klay: Ich beantrage lhnen, die parlamentarische
Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zu tberweisen. Sie
sind damit einverstanden. Die Geschéftsleitung wird Ihnen an einer der
nachsten Sitzungen einen Zuweisungsantrag stellen.

Das Geschaft ist erledigt.

9. Klimaschutz: Standesinitiative zur Einfihrung einer wirksamen
Kerosinsteuer

Parlamentarische Initiative Robert Brunner (Grtine, Steinmaur), David
Galeuchet (Griine, Bilach) und Daniel Heierli (Griine, Zurich) vom
20. August 2018

KR-Nr. 231/2018
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Die parlamentarische Initiative hat folgenden Wortlaut:

Gestltzt auf Artikel 160 Abs. 1 der Bundesverfassung reicht der Kanton
Zirich eine Standesinitiative mit folgendem Wortlaut ein:

Der Bund wird eingeladen, eine Kerosinsteuer fiir den Flugverkehr zu
erheben, sowohl fur nationale wie auch fir internationale Fliige. Die
Kerosinsteuer soll in ihrer Hohe eine Lenkungswirkung erzielen, die
eine wesentliche Reduktion des CO; -Ausstosses bewirkt.

Begriindung:

Der Flugverkehr gehort zu den bedeutenden CO, — Schleudern. Jedes
Jahr werden neue Passagierrekorde geschrieben, so auch im Hitzesom-
mer 2018. Eine Kerosinsteuer mit Lenkungswirkung ist eine wichtige
Massnahme zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Gleichzei-

tig.

Robert Brunner (Griine, Steinmaur): Die Kantone St. Gallen und
Waadt haben es beschlossen, und der Kanton Zirich soll es auch tun.
Eine Standesinitiative einreichen, damit endlich eine Kerosinsteuer ein-
geflhrt wird. Wenn Sie international fliegen, dann bezahlen Sie heute
weder Mehrwertsteuer noch eine Treibstoffabgabe. Geméss Angaben
des WWF (World Wildlife Fund) ist die Luftfahrt heute fur 80 Prozent
der schweizerischen CO2-Emission verantwortlich; Tendenz steigend,
weil der CO2-Ausstoss in anderen Segmenten ricklaufig ist.

Ein Kilometer im Flugzeug belastet das Klima rund dreissigmal mehr
als ein Kilometer mit der Bahn. Das ist deshalb relevant, weil die meis-
ten Fluge innerhalb von Distanzen stattfinden, die auch mit der Bahn
erreichbar wéaren. Aber wenn das Bahnticket dreissigmal teurer ist als
das Flugticket, obwohl der CO,-Ausstoss dreissigmal tiefer ist, dann ist
das angesichts des Klimawandels grotesk.

Die Schweizer Politik hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass
sie nur dann eine Kerosinsteuer einfiihren wirde, wenn das global ge-
schehen wiirde. Da das selbstverstandlich nie passieren wird, weil das
ja wohl kaum im Interesse der Olscheichs und Putins dieser Erde liegt,
wird das auch nie stattfinden. Das freute und freut die Fluglobby, die
sich auch heute fir ihre Privilegien wehrt.

Verschiedene Lander in unserer Nachbarschaft erheben eine Flugver-
kehrsabgabe, auch wenn sie gering ist. Die EU hat den Flugverkehr ins
Emissionshandelssystem einbezogen, auch wenn dieses im Moment
noch nicht wirklich greift.
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Zum Zeitpunkt, als wir diese parlamentarische Initiative einreichten,
war nicht klar, wie sich die Behandlung des CO»-Gesetzes auf nationa-
ler Ebene entwickelt. Im Moment ist ja der Standerat daran, und Stan-
derat Ruedi Noser lasst sich wie folgt zitieren: «Es braucht griffige
Massnahmen beim Luftverkehr». Wo er recht hat, hat er recht. Machen
wir es also wie die Kantone Waadt und St. Gallen, schicken wir eine
Standesinitiative nach Bern, mit dem Ziel, dass endlich eine CO-
Abgabe auf Kerosin erhoben wird und der CO2-Ausstoss aus dem Flug-
verkehr drastisch reduziert wird.

Christian Lucek (SVP, Déanikon): Werter R6bi Brunner, das Beste am
Vorstoss ist die Erkenntnis, dass wir der falsche Rat sind. Ich schlage
vor, du kannst das Anliegen deiner Sitznachbarin auf den Weg geben.
Auch dort ist es eigentlich unnétig, weil, wie du weisst, ist die CO»-
Abgabe langst auf Stufe National- und Stdnderat angekommen.

Doch nun zur inhaltlichen Forderung: Eine Kerosinsteuer auf unilatera-
ler Schweizer Basis ist ungeeignet und zum Teil auch kontraproduktiv.
Was wird geschehen, wenn die Schweiz einseitig eine Kerosinsteuer
einfuhrt? Das bedeutet, dass die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge
nicht in der Schweiz tanken, sondern bereits an ihrer ausldndischen
Destination, das heisst, mindestens auf einer Strecke mit vollen Tanks
fliegen werden, obschon das nicht notig wéare vom Flugbetrieb her; sie
sind somit schwerer, verbrauchen mehr Treibstoff und stossen damit
auch mehr CO; aus. Das kann einfach nicht das Ziel sein und bewirkt
das Gegenteil. Zweitens benachteiligen Sie ganz klar den schweizeri-
schen Home-Carrier, also unsere Swiss-Flotte, vor allem im Langstre-
ckenbereich. Es gibt einen Konkurrenznachteil. Wenn die Preise stei-
gen auf die Langstreckentickets der Swiss (Schweizer Fluggesell-
schaft), dann wird der Anreiz grésser sein, mit der Kurzstrecke an einen
anderen zu fliegen, und dann von dort die Langstrecke anzutreten, was
wiederum zu langeren Flugstrecken fiihrt und wieder zu einer hoheren
COz-Emission.

Wie gesagt, unilaterale Massnahmen sind ungeeignet. Die Luftfahrt-
branche ist die einzige, respektive die erste, die landertbergreifend in
70 Nationen bereits mit dem CORSIA-Abkommen (Carbon Offsetting
and Reduction Schme for International Aviation) bereits eine Vereinba-
rung unterzeichnet hat, womit das Wachstum ab 2021 CO»-neutral ge-
stalten und bis 2050 ein aktiver Riickgang erzielt werden soll. Und, das
Effizienteste ist wirklich eine effiziente Flotte der Swiss, mit ihren
Langstreckenmaschinen von der Tripel-Seven (Boeing 777) bis zu den
Kurzstreckenmaschinen, dem Airbus 220 und jetzt — wie Sie vielleicht
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der Presse entnehmen konnten — die grosse Bestellung der A220 Neo,
die auch wieder mit gut 20 Prozent treibstoffeffizienter als die bisherige
Flotte unterwegs ist. Das ist der Weg, den man gehen muss: Innovation,
Investition. Das ist die Zielsetzung. Entziehen Sie der Fluggesellschaft
nicht das Geld durch Steuern, lassen Sie Innovationen zu.

Die SVP lehnt die PI ab.

Rosmarie Joss (SP, Dietikon): Dass Fliegen fiir das Klima eher etwas
Problematisches ist, hat RGbi Brunner schon sehr detailliert ausgeftihrt.
Dass das Kerosin nicht besteuert wird, ist ein Uberbleibsel aus einer
Zeit, als noch ganz selten geflogen wurde und Fliegen etwas Neues, als
etwas FOrderungswertes betrachtet wurde. Es war noch nicht so tra-
gisch, als noch kaum jemand geflogen ist, aber man hat den Zeitpunkt
schon langst verpasst, in dem man etwas hétte andern sollen. Denn
heute fhrt dies dazu, dass absurderweise, obwohl gerade Fliegen sehr
klimaschadlich ist, es sehr stark subventioniert wird: Man wird besteu-
ert, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, man wird besteuert, wenn
man mit dem Schiff unterwegs ist, man wird besteuert, wenn, man mit
dem Bus unterwegs ist, man wird besteuert, wenn man mit dem Auto
unterwegs ist. Sdmtliche dieser Fortbewegungsformen sind aber we-
sentlich klimafreundlicher als das Fliegen. Da ist es komisch, wenn wir
dann sagen, ausgerechnet diese Form nimmt man von der Besteuerung
aus. Dies ist also sehr unsinnig. Es ist insbesondere auch unsinnig fur
die 6ffentlichen Finanzen: Man Uberlegt sich dann, wie bringt man denn
die Leute dazu, dass sie fiir Kurzstrecken den Zug nehmen? Man muss
daflr schauen, dass der Zug verhéltnisméssig gunstiger wird, das heisst,
wenn wir den Flugverkehr subventionieren, missen wir gleich auch
noch den Zugverkehr mitsubventionieren. Solange der Flugverkehr der-
massen billig bleibt, ist es tatsachlich notwendig, dass wir schauen, dass
die Zige verhéltnismassig auch giinstiger werden. Das heisst, es ist ein
riesiges Problem, dass wir hier keine Kostenwahrheit haben.

Ich muss sagen, ich fand die Argumentation von Christian Lucek noch
innovativ, wieso man keine Besteuerung von Kerosin machen soll we-
gen der schweren Flugzeuge. Aber genau diese Politik fuhrt dazu, dass
wir nie einen Schritt vorwérts machen. Die Schweiz war in den 80er
Jahren in einigen Bereichen tatsachlich umweltpolitisch sehr mutig und
Ist vorausgegangen. Es ist hochste Zeit, dass wir das weiterhin tun, weil
das genau gleiche Argument hort man auch in anderen Landern. Irgend-
jemand muss den ersten Schritt machen, denn er ist richtig. Es kann
nicht sein, dass wir hier unsinnige Subventionen geltend machen.
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Dann zur Standesinitiative: Ja, es ist tatsachlich der Fall, es ist der fal-
sche Rat. Man kann sich fragen, ob Standesinitiativen ein sehr sinnvol-
les Instrument sind. Ich lasse diese Frage mal offen. Aber diese Stan-
desinitiative macht nichtsdestotrotz Sinn, denn der Kanton Zdirich ist
der Standortkanton des grossten Flughafens in diesem Land. Und ich
finde, es ist ein relevantes Zeichen, wenn der Standeskanton des gross-
ten Schweizer Flughafen sagt: Nein, wir missen jetzt Halt machen, wir
mussen jetzt hier etwas andern, wir wollen eine Kerosinbesteuerung,
denn sonst heisst es: Ja, der Kanton Zurich will das sicher nicht. Und
wir als Zlrcher Kantonsrat kdnnen genau dieses Argument entkraften.
Deshalb ist es richtig — obwohl Standesinitiativen zwar ein fragwurdi-
ges Instrument sind —, dass wir heute das so beschliessen. Deshalb un-
terstutzt die SP diese PI.

Christian Schucan (FDP, Uetikon am See): Klimaschutz ist bekanntlich
in aller Munde und die durch Fliegen emittierte CO, Menge ist durchaus
relevant

Die FDP ist fur eine Flugticketabgabe als nationale Massnahme wie sie
im CO,-Gesetz im Entwurf vorgesehen ist, bis eine international abge-
stitzte Kerosinsteuer eingefuhrt wird. Unsere Nachbarlander haben ent-
sprechende Flugticketabgaben bereits eingefuhrt. Interessant ist aber
auch die Entwicklung im Bereich synthetisches Kerosin, welche durch
die ETH vorangetrieben wird, die in Zukunft auch CO2-neutrales Flie-
gen erlauben kdnnte. Soweit so gut; nun zum Vorstoss: Die Thematik
ist, wie bereits erwéhnt, nicht auf kantonaler Ebene angesiedelt, son-
dern steht bereits auf der nationalen Traktandenliste mit dem CO»-
Gesetz. Die nationalen Wahlen haben auch zur Folge, dass auf nationa-
ler Ebene entsprechend Entscheide geféllt werden und griffige Mass-
nahmen eingeleitet werden. Neben der grundsétzlichen Skepsis zum In-
strument der Standesinitiative generiert eine Standesinitiative, wie es
der vorliegende Vorstoss verlangt, auch keinen Mehrwehrt, auch recht-
fertigt sie sich auch nicht durch ein spezielles Standesinteresse des Kan-
ton Zirichs. Da mochte ich Rosmarie Joss widersprechen. Vielmehr be-
schaftigt die parlamentarische Initiative einerseits diesen Rat und dann
auch wieder das Bundesparlament unnétig, weil die Entscheide in an-
deren Diskussion gefallt werden.

Klimapolitik erfordert griffige Massnahmen, die auf der richtigen poli-
tischen Ebene eingeleitet werden mussen und keinen Leerlauf. Und
noch eine letzte Bemerkung: Alleine wéhrend der Debatte flr diesen
Vorstoss hat dieser Rat 7,5 Kilogramm CO; ausgestossen, ohne rele-
vante Wirkung zu verbreiten.
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Aus diesen Grunden wird die FDP Fraktion die PI nicht vorlaufig un-
terstutzen.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Jérg Grossen hat im Nationalrat
einen Vorstoss eingereicht, der die Besteuerung des Kerosins verlangt.
Und wir werden hier diese Standesinitiative unterstutzen, weil wir den-
ken, als Standortkanton des Landesflughafens ist es wichtig, dass wir
dem Nationalrat ein Zeichen schicken zur Starkung dieses notwendigen
Vorschlages zur Besteuerung des Flugbenzins.

Wir haben es bereits gehort, im Flugbereich missen wir dringend etwas
andern. Es braucht eine Anpassung. Ich kann es irgendwie nicht ganz
verstehen aus liberaler Sicht, wie man daftr sein kann, dass man diese
Steuern eben nicht erhebt. Wir haben auf vielen Strecken eine Konkur-
renz durch Bus und Zug, und diese Verkehrstrdger werden mit Steuern
und Abgaben belastet, aber der eine, und gerade der schadlichste fir
den Klimawandel, dieser soll nicht belastet werden, dieser soll steuer-
frei fliegen kénnen. Das kann ja eigentlich nicht Sinn und Zweck sein.
Es ist also schon nur aus liberaler Sicht dringend notwendig, dass hier
etwas eingefuhrt wird. Und zweitens haben wir von Herrn Lucek ge-
hort, ja, es braucht nicht eine Abgabe, es braucht Innovation. Nun wie
kommt die Innovation auf den Markt? Das ist relativ klar; die Innova-
tion kommt auf den Markt Uber ein Preissignal. Was wir also machen
missen, ist, dass die synthetischen Alternativen steuerfrei sind, aber
ganz sicher nicht das Kerosin. Dann haben wir ndmlich einen wirt-
schaftlichen Anreiz, dort vorwarts zu machen, und wenn es auf den
Markt kommt, das zu kaufen, damit dann auch die Verarbeitungskapa-
zitdten kommen. Das zweite Argument von Herrn Lucek, das Beste sei
eine effiziente Flotte. Ja, was macht die Flotte effizient? Hohe Treib-
stoffkosten, denn das bietet einen Anreiz, effizientere Flugzeuge einzu-
setzen. Also, wenn wir diese Losungsvariante wollen, die die SVP vor-
geschlagen hat, dann brauchen wir dringend diese Abgabe auf dieses
Kerosin, brauchen wir diese Besteuerung, weil genau damit schaffen
wir die Anreize, die es braucht, damit die Alternativen vorwartskom-
men.

Ich bitte Sie also, unterstitzten Sie diese PI.

Urs Dietschi (Grine, Lindau): Ich muss eine Antwort auf die Worte
von Christian Lucek geben. Er sprach ja gross vom CORSIA-
Abkommen. Sie versuchen mit einem sogenannten weltweiten Vertrag
Emissionsreduktionen zu erreichen. Die ganze Sache hat ein bisschen
einen Haken: Es sind 81 Staaten dabei, es wird ab 2021 dann eingefuhrt
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auf der Basis von 2020, also, der Hauptteil wird nicht besteuert. Der
Zuwachs, so hoffen natirlich die Fluggesellschaften, wird irgendwann
durch die Technik wettgemacht, sodass sie schliesslich ganz wegkom-
men. CORSIA selber hat noch etliche Punkte drin, die sie steuerfrei
machen: Ist ein Staat Ziel- oder Startland, das nicht bei CORSIA dabei
ist, zahlen die Fluggesellschaften nichts. Hat ein Flugzeug nicht ein sehr
hohes Gewicht, einen kleineren Ausstoss als 10'000 Tonnen CO; pro
Jahr, zahlt es nichts. Also, es hat lauter Lécher drin. Deswegen muss
diese Pl angenommen werden, es muss endlich ein Vorstoss gemacht
werden. Es ist wie bei den Katalysatoren bei den Autos: Es ist erst etwas
passiert, als die Politik es gefordert hat. Freiwilligkeit geht nirgends;
bei den Fluggesellschaften geht es noch weniger. Sie praktizieren das
jetzt tagtaglich. In den Berichten liest man, dass wir national einen Al-
leingang machen, was aber nicht stimmt. Die Lander um uns herum er-
heben Gebulhren. Auch wir sollten diese Geblhren erheben. Es ist Zeit,
dass hier etwas geht. Wir konnen nicht weiterhin zuschauen, wie die
Flugzeuge dank Subventionierung durch Steuerzahlende die Preise
niedriger halten kénnen als der 6ffentliche Verkehr wie Bahn oder Bus.
Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr addaquat. Unterstiitzen Sie die
Initiative.

Farid Zeroual (CVP, Adliswil): Auch fir die CVP ist der Flugverkehr
mitverantwortlich fir den Ausstoss von klimaaktiven Gasen. Wie sie
aufgrund der Berichterstattung zur Beratung des CO,-Gesetzes im na-
tionalen Parlament sicher wissen, unterstiitzt die CVP Massnahmen
zum Klimaschutz auch im Bereich des Luftverkehrs.

Die vorliegende Pl wird die CVP Fraktion aus zwei sachlichen Griinden
jedoch nicht unterstiitzen: Durch die Beratung von Flugverkehrsabga-
ben und CO,-Steuern im Stande- und Nationalrat ist das Thema bereits
prominent auf der Agenda des Bundesparlaments angekommen. Damit
wird die Kerosinsteuer auf der richtigen Flughohe bereits behandelt,
und die antragstellende Partei hat durch ihre Vertreter und Vertreterin-
nen die Moglichkeit und Gelegenheit, ihr Anliegen ohne Umweg direkt
auf Bundesebene einzubringen. Fir die Beratung auf nationaler Ebene
erwartet die CVP eine Umsetzung mit Augenmass, denn die Herausfor-
derung einer umweltfreundlichen Lenkung im Luftverkehr erfordert in-
ternationale und grenzibergreifende Losungen. Ein schweizerischer
Alleingang bietet neben den Chancen fir einen Beitrag zum Klima-
schutz auch einige Risiken. Eine Kerosinsteuer soll nicht zu Mehrflu-
gen wegen «Tanktourismus» in benachbarte L&nder fiihren. Und eine
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Kerosinsteuer soll auch nicht zu Ausweichverkehr in grenznahe Flug-
hafen wie beispielsweise Basel Mulhouse fiuihren.

Die CVP-Fraktion erachtet diese Pl im Hinblick auf die bereits laufende
Beratung im Bundesparlament als zu spat und unnétig.

Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis): Das meiste ist gesagt. Auf
Benzin und Diesel zahlt man als Autofahrer verschiedene Steuern.
Beim internationalen Flugverkehr ist das ganz anders: keine Mineral6l-
steuer, keine Mehrwertsteuer und keine CO,-Abgabe, rein gar nichts.
Die kuriose Ausnahme gilt seit 1944. Damals unterzeichneten 52 Staa-
ten das Chicagoer Abkommen. Es sollte die Freundschaft zwischen den
Volkern und den Frieden sichern sowie die Weltwirtschaft und die Luft-
fahrt fordern.

Man muss schon sagen, 75 Jahre spéter ist die Welt eine andere. Ange-
sichts des Klimawandels mutet das Abkommen eigenartig an. Der Flug-
verkehr muss im 21. Jahrhundert nicht staatlich geférdert werden. Die
Passagierzahlen zeigen steil nach oben, die Preise sind stark gefallen.
Wenn beim Fliegen gleich hohe Steuern erhoben wiirden wie bei andern
Verkehrsmitteln, liessen sich damit viele Massnahmen zum Schutz des
Klimas bezahlen.

In der Schweiz werden nur bei Inlandfliigen Mineral6lsteuern erhoben.
Im Jahr 2017 betraf das gerade mal 4,2 Prozent des Flugtreibstoffs,
heisst es bei der Eidgendssischen Zollverwaltung. Allein 2017 hatte der
Bund mit einer Kerosinsteuer auf internationale Flige 1,6 Milliarden
Franken einnehmen konnen.

Ehrlicherweise muss aber auch festgehalten werden, dass eine nationale
Einfihrung einer Kerosinsteuer in einer grenzubergreifenden Branche
wie der Luftfahrt nicht unproblematisch ist, da sie zu Wettbewerbs-
nachteilen und Ausweichmanévern fiihren kann. Okosteuern auf Fliige
wurden zwar in der Schweiz breite Zustimmung geniessen, wie aktuelle
Umfragen zeigen.

Die fehlende Kerosinsteuer ist eine indirekte Subvention des Flugver-
kehrs. Eine solche ist zum heutigen Zeitpunkt und angesichts der Fak-
tenlage betreffend Klimawandel nicht mehr gerechtfertigt. Auch wenn
die Umsetzung einer solchen Steuer grosse Herausforderungen dar-
stellt, muss das Bestreben, hier ernsthafte Verbesserungen zugunsten
eines nachhaltigen Umweltschutzes zu erzielen, hoher gewichtet wer-
den. Unsere Zustimmung zu dieser Standesinitiative geschieht im Be-
wusstsein, dass sie in erster Linie ein Akt der Zeichensetzung ist, im
Besten Fall den Druck auf die nationalen Réte erhoht, alles dafir zu tun,
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dass der Druck steigt, betreffend Einfihrung Kerosinteuer vorwarts zu
machen.

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Dieser Vorstoss ist quasi schneller von
der politischen Realitat eingeholt worden, als urspriinglich bei der Ein-
reichung gedacht. Oder mit anderen Worten: Diese Pl greift ein Anlie-
gen auf, dass in Bern bereits angekommen ist. Uber das, was wir hier
noch diskutieren, ist eine Sympathiebekundung und eine Unterstlitzung
der Bemuhungen in Bern. Und dort muss man sagen Ja, dieses Durch-
greifen ist ein sinnvolles Signal bei einem Thema, bei dem die Schweiz
im Vergleich zu anderen Landern Nachholbedarf hat.

Wie wirkungsvoll diese Abgabe dann auch ist — und das ist wohl die
matchentscheidende Frage —, das entscheidet sich dann bei der HOhe
der Abgabe. Und hier beinhaltet die Pl eine wichtige Forderung, ndm-
lich — wortwortlich —, dass die Kerosinsteuer in ihrer Hohe eine Len-
kungswirkung erzielen soll, die eine wesentliche Reduktion des CO»-
Ausstosses bewirkt. Und genau dieses Signal wollen wir nach Bern sen-
den. Dies wird der entscheidende Punkt bei der Umsetzung der Kero-
sinsteuer und ihrer Wirksamkeit sein.

Die AL wird daher diese parlamentarische Initiative Uberweisen.

Abstimmung

Fiir die vorlaufige Unterstiitzung der parlamentarischen Initiative
stimmen 89 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen
erreicht. Die Initiative ist vorlaufig unterstiitzt.

Ratspréasident Dieter Klay: Ich beantrage lhnen, die parlamentarische
Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zu Gberweisen. Sie
sind damit einverstanden. Die Geschéftsleitung wird Ihnen an einer der
nachsten Sitzungen einen Zuweisungsantrag stellen.

Das Geschaft ist erledigt.

10. Verschiedenes

Rucktrittserklarungen
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Ratsprasident Dieter Kldy: Sie haben am 28. Oktober 2019 dem Riick-
trittsgesuch von Kantonsratin Céline Widmer, Zirich, stattgegeben.
Heute ist nun dieser Tag des Rucktritts gekommen.

Ricktritt aus dem Kantonsrat von Céline Widmer

Ratssekretar Pierre Dalcher verliest das Rucktrittschreiben: «Sie ha-
ben Ende Oktober meinen vorzeitigen Ricktritt aus dem Kantonsrat ge-
nehmigt und ermdglichen mir damit, dass ich mein neues Amt als Na-
tionalratin in der Wintersession vollumféanglich ausiiben kann.

Als ich vor acht Jahren in den Kantonsrat eingetreten bin, hatte ich nie
damit gerechnet, dass ich diesen Rat je Richtung Bundesbern verlassen
wirde. Fir mich gabe es kaum einen anderen Grund, das spannende
Amt als Kantonsratin vorzeitig freiwillig abzugeben. Besonders die
Aufgaben als Prasidentin der Finanzkommission (Fiko) hatte ich sehr
gerne bis zum Legislaturende weitergefuhrt. Ich danke Ihnen, dass Sie
mir diese ehrenvolle Aufgabe (bertragen haben.

Zwei Empfehlungen mochte ich Ihnen aufgrund meiner Erfahrung als
FIKO-Présidentin mitgeben: Erstens, nehmen Sie nochmals einen An-
lauf und verbessern Sie das Budgetverfahren, damit Sie auf einer ange-
messenen Flughdhe gezielt die kantonale Finanzpolitik steuern kénnen.
Zweitens, bemihen Sie sich, dass Frauen und Ménner angemessen in
Rats- und Kommissionsprésidien vertreten sind. Das ist heute mit ei-
nem Verhaltnis von 2 : 13 nicht der Fall. Liebe Kantonsréte, bewerben
Sie sich fiir diese spannenden Amter.

Geschatzte Medienschaffende: Ich danke Ihnen fur Ihr Interesse an der
kantonalen Politik und der Wertschatzung, die Sie uns Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier entgegenbringen. Sie tragen unserer Politik
in die Offentlichkeit, darauf sind wir angewiesen. Auch an Sie eine
Bitte: Achten Sie darauf, dass Sie die Politikerinnen angemessen sicht-
bar machen. In zu vielen Berichterstattungen aus dem Kantonsrat wur-
den nur Manner namentlich zitiert, wahrend Frauen, die sich ebenfalls
geéussert haben, nicht oder nur namenlos erwéhnt wurden.

Keine Bitte, aber ein grosses Dankeschdn richte ich an die Parlaments-
dienste, besonders Moritz von WYyss (Leiter der Parlamentsdienste) fur
seine grossartige Unterstiitzung in allen parlamentarischen Fragen und
seine interessanten Publikationen. Und Michael Weber (Sekretar der
Finanzkommission): Ohne seine hochprofessionelle fachliche und orga-
nisatorische Unterstiitzung hatte ich das Amt als Finanzkommissions-
prasidentin nicht austiben kénnen.
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Ihnen allen, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, danke ich fur die
gute parteitibergreifende Zusammenarbeit und wiinsche Ihnen eine pro-
duktive Legislatur fur einen zukunftsgerichteten Kanton Zdrich.
Freundliche Grisse, Céline Widmer»

Ratsprasident Dieter Klay: Céline Widmer von der SP der Stadt Zirich
rickte 2012 fir den zurlickgetretenen Martin Naf in den Kantonsrat
nach. Begonnen hat sie ihr Mandat in der Justizkommission. Daraufhin
war sie wahrend zwei Legislaturen Mitglied der Kommission fir Staat
und Gemeinden. Im Mai dieses Jahres wurde sie zur Prasidentin der
Finanzkommission gewéhlt und hat die Vorbereitungen des Budgets
2020 geleitet.

Nicht nur in den Kommissionen, in denen Céline Widmer Einsitz ge-
nommen hat, war die Themenvielfalt gross. Auch wenn man ihre zahl-
reichen Vorstosse Uberblickt, fallt einem ein breites Themenspektrum
auf: Von A wie «Ausgewogene Besetzung von Strategie und Aufsichts-
gremien offentlich-rechtlichen Anstalten» bis Z wie «Zukunft der Ka-
serne.

Wir danken der geschatzten Kollegin ganz herzlich fir ihr Wirken in
unserem Parlament und wiinschen ihr als Nationalratin viel Freude und
Erfolg. (Applaus)

Ratsprasident Dieter Klay: Sie haben am 28. Oktober 2019 dem Rick-
trittsgesuch von Kantonsratin Marionna Schlatter, Hinwil, stattgege-
ben. Heute ist nun dieser Tag des Rucktritts gekommen.

Ratssekretar Pierre Dalcher verliest das Rucktrittschreiben: «Ich
mochte mich bedanken fiir die Zeit im Kantonsrat. Wenn auch kurz, hat
sie mir Lust gemacht auf mehr parlamentarische Arbeit, und ich freue
mich, diese in Bern weiter zu verfolgen. Vermissen werde ich die freien
Debatten, die den Ratsbetrieb lebendig gemacht haben.

Dem Kantonsrat wiinsche ich eine gute Hand fiir gute Gesetze zum
Wohl der Bevolkerung im Kanton Zdrich,

eure Marionna Schlatter»

Ratsprasident Dieter Klay: Marionna Schlatter wurde 2019 fur die Gri-
nen des Bezirks Hinwil in den Kantonsrat gewahlt. Als Kantonalprési-
dentin der Griinen hatte sie unser Parlament bereits seit zwei Legislatu-
ren im Hintergrund mitbegleitet. Verlor die Partei 2015 noch an Sitze,
brachte Marionna Schlatter sie vier Jahre spéter auf Erfolgskurs.
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Politisch trat Marionna Schlatter unter anderem als prdgende Stimme
der Kulturlandinitiative in Erscheinung. Hier zeigte sich ihr Geschick,
Menschen aus unterschiedlichen Milieus hinter einer gemeinsamen
Idee zu vereinen. Im Kantonsrat hat sie sich als diplomierte Pilz-Kon-
trolleurin einen Namen gemacht und jingst als gewéhlte Nationalratin
und Standeratskandidatin.

Wir danken auch Marionna Schlatter ganz herzlich fir ihr Wirken in
unserem Parlament und winschen ihr als Nationalratin viel Erfolg und
viel Freude. (Applaus)

Neu eingereichte parlamentarische Vorstosse

— Den Mangel an 6kologisch wertvollen Magerwiesen beheben
Postulat Beat Monhart (EVP, Gossau)

— Der Kanton Zurich wird zur Blue Community
Postulat Michele Dunki-Battig (SP, Glattfelden)

— Behebung von Wanderhindernissen fur Wildtiere
Postulat Thomas Forrer (Griine, Erlenbach)

— Fakultatives Referendum fur Entschadigung des Kantonsrates
Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt)

— Umkleidezeit ist Arbeitszeit - Umsetzung
Interpellation Michéle Diinki-Battig (SP, Glattenfelden)

— Behindertengerechte Haltestellen im Kanton Zirich
Anfrage Hans-Peter Amrein (SVP, Kisnacht)

— Opferschutz fir alle
Anfrage Sibylle Marti (SP, Ziirich)

— Restaurative Justiz im Straf- und Massnahmenvollzug
Anfrage Tobias Mani (EVP, Wadenswil)

— Finanzausgleich, Geldflusse zwischen Kanton und Stadt Zurich
Anfrage Lorenz Habicher (SVP, Zirich)

Schluss der Sitzung: 17.25 Uhr

Zurich, den 25. November 2019 Die Protokollfuhrerin:
Daniela-Graziella Jauch

Von der Protokollprifungskommission der Geschéftsleitung genehmigt am
16. Dezember 2019.



61



	1. Mitteilungen
	2. Sozialversicherungsbeiträge auf Sitzungsgelder
	A. Kantonsratsgesetz (KRG)
	B. Verordnung des Kantonsrates über die Entschädigung seiner Mitglieder und Fraktionen
	Antrag der Geschäftsleitung vom 24. Oktober 2019
	KR-Nr. 217b/2012

	3. Bürgerrecht, Erhöhung Sprachkompetenzen
	Parlamentarische Initiative Ulrich Pfister (SVP, Egg), Stefan Schmid (SVP, Niederglatt) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom 25. Juni 2018
	KR-Nr. 191/2018

	4. Bedingungsloser Abzug der Verpflegungsmehrkosten
	Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Ruth Ackermann (CVP, Zürich) und Alex Gantner (FDP, Maur) vom 25. Juni 2018
	KR-Nr. 192/2018

	5. Bürgerrecht, Erhöhung wirtschaftlicher Selbsterhalt
	Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Linda Camenisch (FDP, Wallisellen) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom 25. Juni 2018
	KR-Nr. 193/2018

	6. Bürgerrecht, Erhöhung von Ordnung und Sicherheit
	Parlamentarische Initiative Stefan Schmid (SVP, Niederglatt), Martin Farner (FDP, Oberstammheim) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom 25. Juni 2018
	KR-Nr. 194/2018

	7. Standesinitiative - Nicht noch mehr Arbeitslosengelder für Grenzgänger
	Parlamentarische Initiative von Konrad Langhart (SVP, Oberstammheim), Roland Scheck (SVP, Zürich) und Daniel Wäfler (SVP, Gossau) vom 9. Juli 2018
	KR-Nr. 213/2018

	8. Bewilligungsverfahren in Tierversuchen
	Parlamentarische Initiative Claudio Schmid (SVP, Bülach), Benjamin Fischer (SVP, Volketswil) und Hans Egli (EDU, Steinmaur) vom 20. August 2018
	KR-Nr. 230/2018

	9. Klimaschutz: Standesinitiative zur Einführung einer wirksamen Kerosinsteuer
	Parlamentarische Initiative Robert Brunner (Grüne, Steinmaur), David Galeuchet (Grüne, Bülach) und Daniel Heierli (Grüne, Zürich) vom 20. August 2018
	KR-Nr. 231/2018

	10. Verschiedenes
	Rücktrittserklärungen
	Neu eingereichte parlamentarische Vorstösse


